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Rumänien von Rußland aufgegeben??

Die Getreideverſorgung Englands

Von Dr. Georg Heim-Regensburg.
Unter der überſchrift „Nemeſis“ veröffentlicht Paul

Rohrbach in ſeiner Wochenſchrift „Deutſche Politik“
Mitteilungen, die ihm Herr Hermann Weil, eine Auto-
rität anf dem Getreidehandelsgebiet, gemacht hat. Weil
ſucht nun den Nachweis zu erbringen, daß das kommende
Jahr für unſere Geguer ein Jahr der Getreide-
knappheit ſein werde. Zum Beweis dafür verweiſt
er auſ die Tatſache, daß die Anbaufläche für Getreide in

Er ver
weiſt ferner auf den Ausfall bei ellen Ententemächten
infolge der ungünſtigen Witterungeverhältniſſe, auf die
ungünſtigen Ausſaatverhältniſſe in Argentinien, auf
die Unmöglichkeit der Verſorgung der gegen uns krieg-
führenden europäiſchen Staaten aus dem Reſervoir der
an das Schwarze Meer angrezenden Länder. Weil
kommt ſchließlich zu der Schlußfolgerung, daß, um ihre
Ernährung zu ſichern, die Ententemächte ge-
zwungen ſein könnten, ihre Viehbeſtände auf-
zuzehren.

Wenn das alles, ſo arithmetiſch ſicher wäre,
was Herr Weil zu' beweiſen ſucht, ſo wäre es von
allergrößter Bedeutung für die politiſche
Lage. Die Schlußfolgerungen wären unausbleiblich.
Wie liegen nun die Dinge in Wahrheit?

England und Frankreich haben zur Verſorgung
die ganze Welt als Hinterland. Von den getreide-
bauenden Ländern ſcheidet nur Rumänien aus. Und
bei einer ganz rohen Betrachtung der Dinge dürfte es
doch ſchon als ſehr fraglich erſcheinen, ob England und
Frankreich von der ganzen Welt wirklich nicht aus-
reichend verſorgend werden könnten. Wir haben im
Lauf der ketzten 20 Jahre niemals eine Mißernte der
ganzen getreidebauenden Welt erlebt. Selbſt in
jenen Jahren, in denen die Welternte die niedrigſte
war, hat die Menge zur Verſorgung ausgereicht. Die
Minderanbaufläche Frankreichs und Englands ſpielt in
der Weltbilanz gar keine Rolle.

In der Betrachtung deutet der Verfaſſer ſelbſt auf
eine Lücke hin, indem er ſchreibt: „Die Vorbedingungen
für die Ausſaat in Argentinien waren alles eher
als günſtig. Es war zu kalt und zu trocken und der
Anbau dürfte daher ſtark zurückgegangen ſein.“ Alle
Achtung vor der Autorität des Herrn Weil, den ich
perſönlich zu kennen die Ehre habe, aber ich weiß auch
aus der Friedenszeit, daß Ankündigungen über
Ernteſaatenſtand von den wirklich anfallenden Erträgen
oft Lügen geſtraft wurden. Bei dieſer Betrach-
tung iſt nicht zu überſehen, daß nach dem Welternte-
kalender kein Monat im Jahr vhne eine Getreidernte
in irgend einem Land der Weltkugel vergeht. Jm
November erntet Südafrika und ein Teil von Argenti-
nien (Santafee), im Dezember Auſtralien und Argenti-
nien, ebenſo haben die Monate Januar, Februar und
März ihre Ernten. Mit den Ausführungen bin ich in
ſofern einverſtanden, als die Verſorgung Frankreichs
und Englands in dieſem Herbſt und dieſem Jahr weit
ſchwieriger iſt wie im vorigen Jahr. England deckt
durch ſeinen Getreidebau den Eigenbedarf bei normaler
Ernte nur für ea. 75 Tage des Jahres. Gs kann an
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genommen werden, daß England dieſes Jahr nur für
50 Tage Selbſtverſorger iſt. Um aber die Betrachtung
vollſtändig zu machen, müßten die ſichtbaren Vor-
räte in England, die ſehr hoch zu veranſchlagen ſind,
in Betracht gezogen werden. Dieſe Vorräte ſind bei der
Weilſchen Betrachtung außer Acht gelaſſen. Weil
rechnet damit, daß England, Frankreich und Jtalien bis
April vor der Hungersnot ſtehen. Gegen den Verbrauch
ſtellt er in Rechnung die Ernte der 3 Länder und die mög-
lichen Zufuhren. Dieſe Schlußfolgerung leidet nur an
der Schwäche, daß Herr Weil die möglichen Zufuhren
und auch die Ernteergebniſſe der Länder, die in den
Monaten November bis März ernten, nicht kennt. Jn
den Monaten Februar und März ernten Oberegypten
und Oſtindien. Dabei iſt aber die Ernteziffer allein
noch nicht maßgebend. Darüber darf man ſich wohl
keinem Zweifel hingeben, daß ſelbſt bei einer mittleren
Ernte eher 100000 oſtindiſche Hindus ver-
hungern, als ein Engländer. Selbſt wenn die
Vorräte wirklich im April zu Ende gingen, wie Weil“
annimmt, könnte die Ernte aus dieſen Ländern noch
rechtzeitig nach England gebracht werden, vorausgeſetzt,

daß die Zufuhr nicht geſtört wird.
Nichtdeſtoweniger iſt die Weilſche Arbeit mit Dank

zu begrüßen, und zwar deswegen, weil die Tatſache be-
ſtehen bleibt, daß dieſes Jahr die Verſorgung
Englands nicht ſo leicht iſt wie in anderen
Jahren, weil aus ſeinen Ausführungen hervorgeht,
daß, wenn die Möglichkeit und die Mittel be-
ſtehen, die Verſorgung und die Zufuhr nach
England zu ſtören, der Stand der diesjährigen
Welternte von allergrößter Bedeutung iſt,
aber nur dann, wenn dieſe Möglichkeit beſteht und
ausgenützt wird.

England hat ſich heute noch keinerlei Beſchränkun-
gen im Verzehr auferlegt. England hat wohl höhere
Preiſe wie in Friedenszeiten, aber die Verſorgung iſt
ſchrankenlos. Das beſtätigen mir urteilsfähige Perſön-
lichkeiten, die in letzter Zeit noch in England verweilt
haben.

Bei der ganzen Betrachtung der Lage wird es be-
greiflich, wenn ſelbſt in der ſozialiſtiſchen „Neuen Zeit“
Nr. 11/12 1916 der nachfolgende Satz zu leſen iſt: „Die
Löſung der Ernährungsfrage liegt eben nicht außerhalb
der Kulturländer, ſondern auf ihren eigenen Böden und
ihrem eigenen Land.“ Und das trifft für Deutſchland
Gott ſei Dank! zu.

an der Somme erhoben. deren verhältnismäßig geringer

Vom Kriege
Aus dem Weſten

E. 3 3 9 1 52 i 5 zGroße Sitzung der Verbands-Generalſtäbe.
Berlin, 2. Novbr. Wie das „B. T.“ erfährt, ſind zwiſchen

den Kabinetten der Ententemächte Verhandlungen ein-
geleitet worden, um in Paris eine große Sitzung der
Entente-Generalſtäbe abzuhalten und einen dauern
den höchſten Kriegsrat einzuſetzen.
Klagen der franzöſiſchen Armeekommiſſion über die

mangelnde Einheit der Front.
Jn der Sitzung der großen Armeekom miſſion des

franzöſiſchen Parlaments wurde Briand heftig
angegriffen, weil mit Rumänien kein einheitlicher
Kriegsplan vereinbart worden ſei. Er vertröſtete ſeine Anklä-
ger auf die Wirkſamkeit der franzöſiſchen Militärkommiſſion, bei
der ſich 25 der beſten Generalſtabsoffiziere befänden. Der fran
zöſiſche Generalſtab habe für die rumäniſche Armee einen neuen
Kriegsplan aufgeſtellt. Nach ihm würden ſich die Rumänen an
der ſiebenbürgiſchen Grenze künftig defenſiv verhalten, um ihre
Hauptkräfte im Süden und in der Dobrudſcha verwenden zu kön
ſen, wie es das allgemeine Jntereſſe der Entente fordere. Auch
mit Rußland war man in der Armeekommiſſion ſehr un zu-
frieden, weil ſeine Stoßkraft nachgelaſſen habe.

Die P werſten Bedenken aber wurden gegen die r
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ländegewinn mit zu großen Verluſten erkauft ſei. Briand ant-
wortete darauf, daß man an der Somme ſo große Opfer bringen
müſſe, weil man die Hoffnung hege, hier noch eine entſcheidende
Wendung zugunſten der Entente durchzuführen und ſo womög-
lich einen neuen Kriegswinter zu vermeiden. Alle Hoffnungen
auf Erreichung dieſes Zieles dürften noch nicht aufgegeben wer-
den. Beſonders bitter wurde in der Kommiſſion die Tatſache
empfunden, daß auch in den Kämpfen an der Somme die franzö
ſiſchen Verluſte die der Engländer übertreffen.

Vertragsbruch der franzöſiſchen Regierung.
Berlin, 1. Novbr. Zwiſchen der deutſchen und der

franzöſiſchen Regierung iſt im Januar d. J. ein
Abkommen wegen der Entlaſſung der beiderſeitigen
Zivil gefangenen getroffen worden. Nach dieſem Ab-
kommen haben alle in Frankreich internierten
deutſchen Frauen und Mädchen ſowie männliche Perſonen
unter 17 und über 55 Jahren und dienſtuntaugliche Männer
zwiſchen 17 und 55 Jahren Anſpruch auf Entlaſſung
und Heimbeförderung,; ſoweit ſie nicht wegen gemeiner
Verbrechen oder Vergehen ſtrafrechtlich verfolgt werden. Die
franzöſiſche Regierung hat das Abkommen inſofern
nicht innegehalten, als ſie einer größeren Anzahl
Deutſcher, insbeſondere Elſaß-Lothringern, die nach
dem Abkommen zu entlaſſen waren, darunter auch Frauen und

Kindern, ohne Angabe von Gründen die Abreiſe ver-
weigert hat. Da die von deutſcher Seite erhobenen Vor
ſtellungen erfolglos geblieben ſind, hat ſich die deutſche Regie-
rung nunmehr entſchloſſen, Vergeltung zu üben und zu-
nächſt 200 franzöſiſche Männer und Frauen aus
angeſehenen Familien im beſetzten franzöſiſchen Ge-
biet feſtnehmen und nach Deutſchland bringen zu laſſen.
Sie werden ſo lange feſtgehalten werden, bis die ver-
tragsmäßig zurückgehaltenen Deutſchen nach Deutſchland
zurückgekehrt ſind.

Trotz aller bisherigen trüben Erfahrungen hat natürlich die
deutſche Regierung ihre Verpflichtungen pränumerando reſt-
las erfüllt. Michels „Vertrauen“ iſt eben nicht umzubringen!

Frauzöſiſche Sehnſucht nach Spanien.
BVern, 31. Oktbr. Herve dankt den in Paris weilenden

ſpaniſchen Gelehrten für ihre freundſchaftlichen Worte, erklärt
aber rund heraus, daß man mehr als Worte von Spanien
erwartet, nämlich bewaffnetes Eingreifen an der
Seite der Alliierten für die Verteidigung des Rechts.
Er erzählt dann weiter etwas reichlich von der Verwandtſchaft
der lateiniſchen Nationen, kommt dann aber ſchließlich zu dem
intereſſanten Schluß, daß ſich die lateiniſchen Nationen zuſam-
menſchließen müßten, um in dem wirtſchaftlichen
Kampf, der nach dem Kriege geführt werden wird,
gegen die kompakten ſlaviſchen, germaniſchen
oder angelſächſiſchen Raſſen beſtehen zu können.

Ei ei, alſo auch die heutigen Blutsbrüder ſind nach dem
Kriege keine Freunde mehr
Die engliſchen Bergarbeiter gegen den Lebensmittel-

wucher.
London, 1. Novbr. „Daily News“ meldet, daß die Berg-

arbeiter von Südwales und Schottland beſchloſſen
haben, eine Bewegung gegen die Preisſteigerung der
Lebensmittel zu veranſtalten. Die VBergarbeiter von
Südwales verſammelten ſich geſtern in Cardiff und beſchloſ
ſen, ihre Gewerkſchaft zu einer Aktion aufzufordern, um die Re
gierung zu einer ſtren geren Aufſicht über die Lebens-
mittelpreiſe zu zwingen. Die anderen Gewerkſchaften
ſollen eingeladen werden, ſich der Bewegung anzuſchließen.
Wenn die Regierung nicht nachgibt, ſoll am 27. November der
Streik erklärt werden.

Aus dem Oſten
Der öſterreichiſche Generalſtabsbericht

vom öſtlichen Kriegsſchauplatz beſtätigt lediglich wiederum die
geſtrigen Meldungen unſerer Oberſten Heeresleitung.
Die ruſſiſchen Kriegsoperationen vor dem Abflanen.

Vaſel, 1. Novbr. Auf Grund der Auffaſſung der militäri-
ſchen Autoritäten ſchreibt „Rjetſch“, daß die Kriegsoper a-
tionen Rußlands angeſichts der „un günſtigen Jah-
reszeit“ in dieſem Jahre abflauen werden. Schon die
letzten ruſſiſchen Meldungen deuteten auf den bevorſtehenden
Stillſtand an der ruſſiſchen Front hin. (Ja ja, Hindenburg und
Ludendorff wiſſen die Wolken wieder immer mehr auf die ruſ
ſiſche Seite zu ſchieben!)

Störung der Munitionszufnhr für Rußland durch
Schneeſtürme.

Das Blatt „Archangelsk“ meldet, d Schneeſtürme und
Verwehungen das ganze Gouvernement Wologda trafen und
auch den Eiſenbahnweg unpaſſierbar machten. Der neu ein



ten utomovitrransportdienſt auf der Strecke Petersburg-
Wologda mußte den Betrieb einſtellen. Auch der Eiſenbahn-
verkehr Archangelsk Petersburg erlitt beträchtliche Unter-
brechungen. d die ruſſiſche Heeresverſorgung mit Munition
bildet dieſe Anterbrechung der Verbindung nach Archangelsk
eine folgenſchwere Störung.

Ein neuer Gehilfe für den auswärtigen Miniſter.
Petersburg, 31. Oktbr. Die „Pet. Tel.-Ag.“ meldet: Der

Abteilungschef im Miniſterium des Auswärtigen Polopt-
zeff iſt zum Gehilfen des Miniſters des Auswär-
tigen ernannt worden an Stelle von v. Arzimowitſch, der zum

tor ernannt worden iſt. Polovptzeff, der frühere General
konſul in Bombay, iſt als Freund des Vierverbandes
bekannt.

Weshalb Rußland keinen Sonderfrieden ſchließen darf!
Zürich, 31. Oktbr. Jn einem römiſchen Telegramm des

Anſehen in ganz Aſien geſunken ſei und daß ein
großer Sieg Rußlands über die Zentralmächte nötig ſei, um die
alte politiſche Stellung für Rußland in Aſien wieder zu er
reichen. „Secolo“ fügt hinzu: Schon dieſe Tatſache müſſe
Rußland davon abhalten, einen Frieden mit
den Zentralmächten zu machen.

Die ewige Unruhe
Sonderfrieden iſt charakteriſtiſch. Nichts wäre indes verfehlter,
als wenn der Vierbund mit einem ſo unſicheren und voraus-
ſichtlich noch in weiter Ferne liegenden Faktor rechnen wollte.
So lange England zahlt, wird Rußland kämpfen.

Der Krieg gegen Jtalien
Neue Kämpfe auf dem Karſt.

Der öſterreichiſche Generalſtab berichtet:
Wien, 1. Novbr. Auf dem Südflügel der küſtenländi-

ch en Front ſteigerte ſich im Laufe des geſtrigen Tages das
eindliche Artillerie und Minenfeuer wieder zu großer Kraft.
Bon 3 Uhr nachmittags an begann feindliche Jnfanterie im
Wippach-Tale und auf der Karſt-Hochfläche gegen unſere
Stellungen vorzufühlen. Wo ſie unſere zerſchoſſenen Gräben für
turmreif hielt, ſetzte ſie auch zu Angriffen an, die jedoch durch
Sperrfeuer oder durch Gegenſtoß abgeſchlagen wurden.

Abends flaute das Feuer ab, ſetzte jedoch nachts erneut mit
großer Heftigkeit ein.

Italieniſche Flieger warfen auf Duttoulo, Seſang
und Miramar zahlreiche Bomben ab,
Schaden zu verurſachen. Hauptmann Schuenzel ſchoß über der
Bucht von Panzano einen Caproni ab.

Die Lage auf dem Balkan
Vorrücken Sarrgils an der Strumag.

Sofia, 1. Novbr. Amtlicher Vericht. Mazedoniſcheer Die Lage iſt unverändert. Zwiſchen Malikſee und
respaſee fand ein unbedeutendes Gefecht zwiſchen Vor

poſtenabteilungen ſtatt. Auf der ganzen Front nom Prespaſee
bis zum Doiranſee ſchwaches Artilleriefener. Schwache feind
liche Angriffe bei den Dörfern Krapa und Banowo wurden
leicht abgeſchlagen. Südlich von Tarnowa vertrieben wir
feindliche Vorpoſten und erbeunteten ein Maſchinengewehr und
Minenwerfer. Am Fuße der Balaſica Planina Ruhe.

An der Strum a front lebhaftes Artilleriefener. Der
er rückte faſt auf der ganzen Front vor. Sein

ormarſch wurde durch das Feuer der Jnfanterie, der Maſchi
nengewehre und der Artillerie zum Halten gebracht.

Ein Armeebefehl Mackenſens.
Berlin, 1. Novbr. Generalfeldmarſchall v. Mackenſen

hat am 26. Oktober einen Armeebefehl erlaſſen, in dem es
u. a. heißt: Soldaten der mir unterſtellten Heeresgruppe: S. M.
der Deutſche Kaiſer hat mich beauftragt, euch mit ſeinen Grüßen
A Anerkennung und ſeinen Dank auszuſprechen für eure
aten in der Dobrudſcha. Ein voller Sieg iſt euch geworden,

würdig des waffenbrüderlichen Wettſtreites aller Waffen,
würdig des Treubundes, der in euren Reihen Deutſche,
Bulgaren, Osmanen und Oeſterreicher- Ungarn vereint.
Soldaten wie ihr zwingen das Waffenglück auf ihre Seite.
Vorwärts denn mit Gott zu neuen Taten für den Ruhm, die
Sicherheit und Freiheit unſerer Heimatländer!

Rußlaud lehnt weitere Hilfe ab?
Vaſel, 1. Novbr. Die Petersburger „Rjetſch“ meldet zen-

ſiert: Es ſeien noch 70 v. H. des rumäniſchen Heeres
vorhanden und deshalb könne Rußland ſeine bisherige
Front nicht noch weiter entblößen, als wie ſchon
geſchehen ſei. Weitere Hilfe und Entlaſtung für Rumänien
müſſe jetzt von Saloniki kommen

Für Rumänien keine Rettung mehr!
Lugano, 31. Oktbr. Der „Corr. d. Sera“ kommentiert die

rumäniſche Kriegslage und bringt Kartenſkizzen an
der Hand der deutſchen Berichte. „Corr.“ faßt die Geſamtlage
in Rumänien dahin zuſammen: Jede militäriſche Hilfe
der Entente für Rumänien komme nach der ganzen Sach-
lage um 4 Wochen zu ſpät. Rumänien ſcheide als Er
zolg der Entente bis zum Friedensſchluß ganz aus, falls
Bukareſt in die Hände des Feindes falle, was nur
noch eine Zeitfrage der Strategen ſei.

Amſterdam, 1. Novbr. Der militäriſche Mitarbeiter der
„Tijd“ ſchreibt über den rumäniſchen Feldzug: Selten
wurden in der Kriegsgeſchichte auf einem ſo begrenzten Kriegs-
ſchauplatz ſo viele ſtrategiſche Mißgriffe gemacht, und
es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß die begangenen Fehler nicht
wieder gut zu machen ſein werden und daß Rumänien
die Rechnung wird bezahlen müſſen. Es hat das allerdings
reichlich verdient, ſowohl wegen der wenig ſympa-
thiſchen Weiſe, wie es in den Krieg eingriff, als auch
wegen der ſehr unklugen Art, in der es die Operationen
durchgeführt hat.

Tuyphusepidemie in Rumänien.
„Rußk. Wied.“ melden aus Jaſſy: Eine Folge des

Mangels an ärztlichem Perſonal und Medikamenten iſt das
bedrohliche Amſichgreifen der Typhusepidemie in
Rumänien. Jn Bukareſt, Jaſſy, Galatz und Braila iſt die
Sterblichkeit außerordentlich groß. Der Typhus
dringt beiſpielsweiſe in Jaſſy in alle Bevölkerungsſchichten ein
und hat auch das Königshaus nicht verſchont. Prinz Mir-
d der jüngſte Sohn des Königspaares, iſt an

yphus ſchwer erkrankt. Sein Zuſtand gibt zu Beſorg-
niſſen Anlaß. Auch im Heere findet die Seuche von Tag zu
Tag mehr Eingang; es iſt die Gefahr vorhanden, daß die Krank-
heit auch bei den ruſſiſchen Hilfstruppen Fortſchritte
macht. Man erwartet das Eintreffen einer großen amerikani
ſchen Hilfskolonne vom Roten Kreuz, die Aerzte, Pflegeperſo-
nal, Medikamente und Verbandsmoterial mitbringen ſoll.
Dieſe Hilfe iſt dringend notwendig. Die Sterblichkeit in Ru-
nänien iſt außergewöhnlich groß.

Peter Carp ſeit Beginn des rumäniſchen Krieges
verhaftet?

Ueber Stockholm erhält die „Germania“ von einer
neutralen, unbedingt zuverläſſigen Perſönlichkeit aus diploma-tiſchen Kreiſen folgende Nachricht über die Vorgänge bei der
am 5. September erfolgten Verhaftung Peter Carps.Der greiſe Staatsmann hatte ſich, nach der großen Erregung,
in die ihn ſeine Teilnahme am entſcheidenden Kronrat verſetzt
hatte, ſofort in ſeine Wohnung zurückbegeben. Am anderen

ärztlichen Einſprüchs

Mailänder „Secolo“ wird jenſuriert berichtet, daß Rußlands des Chefs

der Vierverbanditen um Rußlands

ohne nennenswerten

Morgen, nachdem er eine faſt rollſtändig ſEilnfloſe Necht ver
bracht hatte, erſchien ein Geheüner Staatsrat, Tiurdeski, trotz

am Krankenlager des greiſen Staats
mannes und forderte von ihm im Auftrage des Miniſterpräſi-
denten, daß Carp nichts unternehmen würde, was dem Stagats-
intereſſe zuwiderlaufe.

zu verlangen, iſt eine Jronie. Jch habe mein ganzes Leben
nur für Rumäniens mahrres Intereſſe geleht. Auf das weitere

Anſinnen, eine Loyalitätsadreſſe an den König und die Regie
rung zu unterzeichnen, erwiderte Carp: Daß der König
ſeinem väterlichen Onkel und ſeinen Verbündeten das Wort

gebrochen hat, iſt feine Sache. Er allein wird es zu ver
antworten haben. Jch unterzeichne dieſe Adreſſe nicht, denn ich
habe in der Welt noch einen ehrlichen Namen zu verlieren.
Tiurdeski ging ohne die Unterſchrift.

Am Spätnachmittag ſah man Peter Carp in Begleitung
der politiſchen Polizei das Automobil beſteigen

Peter Carp war ohne jedes Aufſehen verhaftet worden.
Wohin man ihn gebracht hat, weiſ niemand.

Sind dieſe Mitteilungen zutreffend, ſo muß es falſch ſein,
daß der König mit Marghiloman und Carp ein konſervatives
Miniſterium bilden will. Dazu dürfte er auch die Macht nicht
mehr beſitzen.

Kampf zwiſchen griechiſchen Regierungstrenen und
Aufſtändifechen.

RNotterdam, 1. Rovbr. Nach einer Reuter Depeſche aus
Saloniki wurde in Gufda, an der Eiſenbahn Salonikt—
Sarria, ein nach Salonikti fahrendes Bargilklon, welches
ſich den Aufſtändiſchen anſchließen wollte, von Trup-
pen der regierungstreuen Gärniſon in Ekaterini
angegriffen. Durch die abgegebenen Schüſſe wurden za h l-
reiche Soldaten verwundet; ſchließlich ſchlug das
Bataillon ſich durch. Das iſt der erſte Fall, wo von
den in Griechenland ſich gegenüberſtehenden Parteien Blut ver
goſſen wurde.

Der „Umſechwung“ in Griechenland.
London 1 Neoubr. Aus Athen wied der Morning Poſt“

gemeldet: Die ronaliſtiſch geſinnten Blätter drücken ihre Zu
friedenheit über eine offizielle Erklärung im
Parifer „Matfn“ aus, nach welcher Frankreich fortan
in der griechiſchen Angelegenheit nur zugunſten feiner
Bundesgenoſſen handelnd auftreten werde und
in voller Uebereinſtimmung mit den Auffaſſungen des
griechiſchen Königs. Alle nationalliberalen Organe
legen das dahin aus, daß die Bundesgenoſſen in der Folge
nichts mehr dulden werden, was der Poſition des
Lönigs Konſtantin ſchaden käunne. Dieſe Erklärung

des „Matin“ iſt vom Miniſterium des Auswärtigen amtlich der
Preſſe mitgeteilt, woraus ſich ergibt, welche Bedeutung ihr von
der Regierung beigemeſſen wird.

Gleichzeitig wurde die Meldung veröffentlicht, daß in
London durch die Reuter Agentur eine offiüziöſe Er-
klärung verbreitet worden ſei, die hefagt, daß die Bun
desgenoſſen nicht mehr als eine Regierung in
Griechenland anerkennen könnten und daß ſie mit der
Regiernngin Athen und nicht mit den Mitgliedern der
vorläufigen VRegiernng in Saloniki unterhandelten. Auch dieſe Mitteilung wurde von den Blättern
in Griechenland aufgenommen und wird als der Gnaden-
ſtoß für die revolntionäre und antibulgariſche Vewegung von
Venizelos angeſehen.

Zunächſt wird dieſe. wohl auf ſtarken ruſſiſchen Einfluß
zurückzuführende Schwenkung des Verbandes in Griechenland
mit großer Skepſis aufzunehmen ſein. Wennſchon Venizelos
durch ſeinen offenbaren Mißerfolg ſich in der Gunſt des Ver-
bandes kaum befeſtigt haben dürfte, ſo iſt doch ein plötzliches
Fallenlaſſen dieſes gefährlichen Paraſiten ſeitens der Weſt
mächte nicht anzunehmen. Die engliſche Preſſe nimmt denn
auch ſchon jetzt gegen die neue Schwenkung mit unverholenem
Verdruß energiſch Stellung.

Amſterdam, 1. Novbr. Der Korreſpondent der „Morning
Poſt“ berichtet aus Athen, daß die Anhänger von Venize
los überraſcht und enttäuſcht ſeien und fügt hinzu, daß die
Alliierten offenbar eine neue Dummheit began-
gen hätten. Die Folge der ungeſchickten Politik der Alliierten
gegenüber Griechenland ſei, daß die königstreue Partei ſich jetzt
ganz mit der deutſchgeſinnten Partei identifiziere und der libe
ralen Partei in Alt- und Neugriechenland die Zähne zeige.
König, Generalſtab und Kabinett träfen bereits Vorbereitun-
gen, um alle Beamte, die ſich Venizelos anſchlöſ-ſen, zu entlaſſen. Alle Offiziere und Anteroffiziere
der Armee und Flotte, die bei den Freiwilligen in Salo-
niki Dienſt nähmen, würden ſofort aus der Rangliſte
geſtrichen und vor ein Kriegsgericht gebracht werden.
Alle Offiziere und Mannſchaften, die in Verdacht ſtänden, daß ſie
nach Saloniki gehen wollten, befänden ſich in Haft oder unter
ſtrenger Bewachung. Die Richter der aufſtändiſchen Bezirke,
die auf ihrem Poſten blieben, ſollten entlaſſen werden. Unter
den Offizieren und Beamten gingen Liſten zur Zeichnung um
und die Unterſchrift ſei gleichbedeutend mit einem Treueid
an den König. Wer ſich weigere, zu zeichnen, werde aufgeſchrie
ben, um ſpäter beſtraft zu werden.

Wie aus London vom 31. Oktober gemeldet wird, erfährt
Reuter von gut unterrichteter engliſcher Seite, daß die
Klagen gewiſſer griechiſcher Kreiſe, daß die Sympathie der
Alliierten für die venizeliſtiſche Bewegung ſich ab
gekühlt habe, eine Erfindung feindlicher Jntri-
ganten ſei, und daß Venizelos beſſer Beſcheid wiſſe.
Das Verhältnis zwiſchen König Konſtantin und der
Entente habe ſich merklich gebeſſert. Außerdem müſſe
daran erinnert werden, daß weder Venizelos noch die Alliierten
jemals feindſelige Pläne gegen die Dynaſtie genährt hätten.
Die Alliierten wollten Griechenland nicht zum Aufgeben der
Neutralität bewegen oder es zum Kriege zwingen Sie
wünſchten nur entſprechende Garantien für die Sicherheit der
Armee in Saloniki zu haben. Venizelos, der in erſter Linie
Patriot ſei, werde am liebſten zuſammen mit dem
König dem Vaterland dienen. (Der Fuchs und die Trauben!)

Der Seekrieg
Balfour gibt zu.

Rotterdam, 1. November. Lord Balfour hat geſtern im
Unterhauſe die Anrichtigkeit der Mitteilung der
Admiralität über das Seegefecht im Kanal in ge-
wundenen Worten zu gegeben. Bekanntlich war in der Ad
miralitätsmitteilung behauptet worden, daß deutſche Torpedo
jäger tatſächlich verſenkt worden ſeien. Jetzt aber drückt ſich
Balfour anders aus; er ſagt: Die Behauptung der Deutſchen,
daß kein deutſcher Torpedojäger verlorengegangen iſt, iſt unrich-
tig Deutſche Torpedojäger wurden durch unſer Artillerie-
feuer getroffen, es wurde aber nicht behauptet, daß
ſie durch unſer Artilleriefeuer verſenkt worden ſind Nach
einer Mitteilung der Admiralität ſtießen 2 deutſche Torpedo-
jäger auf Minen, welche in ausgeſpannten Netzen befeſtigt wa
ren. Die Minen explodierten, und die Torpedojäger gingen
„wahrſcheinlich“ unter. 6 Netzauslegerſchiffe gingen verlo-
ren, aber das engliſche Schiff „Queen“ hätte gerettet werden
können, wenn der Kommandant gewußt hätte, daß das
ſich 6 Stunden ſchwimmend halten würde (offenbar hat der
Kommandant das Schiff verſenkt). Der Torpedojäger „Nu-
bia der eine deutſche Flotille angriff, wurde torpediert.
Der Sturm verhinderte, daß er in den gebracht wurde. Der Torvedoiäger TJlirt* wurde im

intt Mit einem Ruck warf ſich Carp in die
Höhe und ſagte mit erregter Stimme: Dieſe Erklärung von mir

land als Handelsſchiff zu behandeln.

(Na alſo!) Wenn die Abſicht der Deutſchen war, die Kan
transporte ins Herz zu treffen, ſo iſt jene

obwohl die Deutſchen als Angr
und die Zeit wählen zu können.

HandelsU-Boot „Dentſchland“.
Amnſterdam, 2. November. Reuter meldet aus Waſhing-

kon: Die Zollbehörden in New London berichten, daß ſich
an Vord der „Deutſchland“ keine Waffen und Munition

befinden. Es iſt Befehl erteilt worden, die Deutſch
Die La-

n beſteht aus 759 Tonnen Farbſtoffen, Arzneien und Chemi
alien.

Dunkeln überrumpelt und auf kurze Entfernung an
bſicht mißlungen(11)

den Vorteil hatten, den Ort

Verſenkt.
London, 1. November. Lloyds meldet: Die britiſchenr efer „Meroe“ und „Torino“ ſind eher
Bern, 1. November. „Journal“ meldet: Die engli enDampfer „Cluden“ und „Herkneß“ ſind er

worden.
Bern, 1. November. „Pet. Par.“ meldet aus Madrid: Der

Dampfer „Delhi“ ſchiffte in Javea ſechs Offiziere und 19 Ma
troſen des verſenkten griechiſchen Dampfers „Cere
minal“ aus.

Bern, 1. November. „Pet. Par.“ meldet aus St. Nazaires?
Der engliſche Dampfer „Bornu“, mit 4500 TonnenWare beladen, „ſcheiterte“ auf der Höhe von Queſſant. Die
Beſatzung wurde von dem norwegiſchen Dampfer „Rein“ in
St. Nazaire gelandet.

Die Reutralen
Verletzung der holländiſchen Neutralität durch engliſche

Fnuternierte.

Amſterdam, November. Die in Holland internierten
engliſchen Soldaten haben ſich eine grobe Verletzung
der holländiſchen Neutralität zuſchulden kommen laſſen,
Im Jnterniertenlager in Groningen wurden von den hol
ländiſchen Militärbehörden Apparate für drahtlo ſ e
Telegraphie beſchlagnahmt, die die Jnternierten ſelbſt an
gefertigt hatten. (Die Beſtandteile müſſen ihnen dann doch von
England überſandt worden ſein.) W hatten die engliſchen
Soldaten dieſe Apparate nur zum Auffangen von Nach
richten benutzt. Als ihnen dies glückte, wurden ſie aber dreiſter
und ſuchten ſelbſt Mitteilungen auszuſenden, was
zur Entdeckung der Anlage führte.

Die Aufſicht in dieſem Jnternierungslager ſcheint doch merk
würdig lax zu ſein. Vielleicht intereſſiert ſich die deutſche Regie
rung einmal eingehender für den Zeitvertreib der in Holland
internierten Verbändler!

Schweden und England.
Budapeſt, Novbr. Der frühere ſchwediſche Mi

niſter präſident Lindmann erklärte dem Sonder
berichterſtatter des „Peſter Lloyd England behandelt das
neutrale Schweden mit' gleicher Schroffheit, als wenn es
eine kriegführende Partei wäre. Falls England an
Schweden mit der Forderung herantreten ſollte, das Durch
fuhrverbot für Waffen, Munition und ſonſtiges Kriegsmaterial
aufzuheben, wird Schweden hiergegen Widerſtand leiſten
Sollte England Gewalt anwenden wollen, ſo ergibt ſich für
Schweden die Notwendigkeit des bewaffneten Wider
ſtandes, da Schweden keiner der beiden kriegführenden
Parteien eine Verletzung ſeiner Souveränität geſtatten kann,

Wenn das amtliche Schweden die Anſicht des Herrn
Lindmann teilt, ſo könnte uns das ja nur willkommen ſein.
Wir haben aber Grund zu der Befürchtung, daß das ſchwediſche
virſcget England gegenüber eine Gummieinlage erhalten

ürfte.
Norwegen laviert.

Stockholin, 1. Novbr. Die Ankunft des Berliner Geſand
ten v. Ditten in Chriſtianiag, um ſeiner Regierung Be
richt zu erſtatten, wird, wie man annimmt, eine abſchließende
Entſcheidung bringen. Dem „Morgenbladet“ zufolge ſollen
auch andere Fragen, als der Aufenthalt deutſcher A-Boote in
norwegiſchen Gewäſſern, Gegenſtand der Verhandlungen 837
Gewiſſe Handelsprobleme würden auf die Tagesordnung kom
men. Der Korreſpondent der „Afton Tidningen“ ſagt, es ſei
nichts Offizielles bekannt, das irgendwie auf bevorſtehenden
Abbruch der norwegiſch- deutſchen Beziehungen deuten könne.

Pariſer Mutmaßungen über Norwegens Entſchließungen.
Genf, 1. Novbr. Die Pariſer Blätter bringen Telegramme

aus Chriſtianig, wonach die Antwortnote Nor
wegens an Deutſchland noch Ende dieſer oder Anfang näch
ſter Woche überreicht werde. „Matin“ erfährt, die norwegiſche
Antwort werde den Mittelweg zwiſchen den Forderun
gen der Entente und dem Verlangen Deutſch
lands einſchlagen. Zu einem Kriege zeige ſich in Nor
wegen keine Begeiſterung angeſichts des noch friſchen
Schickſals Rumäniens, für das die ruſſiſche Hilfe noch
immer ausbleibe.

Anſcheinend iſt die Furcht vor der Steifnackigkeit l
lands nicht ſehr groß. Kein Wunder nach der endloſen Nach
giebigkeit des Reiches!

Die engliſche Fauſt auf der Kehle der Neutralen.
Die „Köln. Ztg.“ meldet aus Berlin unter der Ueber

ſchrift „Die engliſche Fauſt auf der Kehle der
Neutralen“: Die Vergewaltigung der neutralen
Handelsſchiffahrt durch die Engländer nimmt immer

roteskere Formen an. Wie der Kapitän eines neu
ralen Dampfers, der kürzlich von einem unſerer U-Boote an

gehalten und verſenkt werden mußte, dem Kommandanten des
letzteren zu Protokoll gab, wurde ſein Schiff auf der Reiſe nach
ſeinem Heimathafen von Engländern angehalten und nac
Newport geführt. Dort hielt man ihn 4 Monate feſt
und verweigerte die Abgabe von Bunkerkohle für die Heimreiſe.
Als ſeine Geldmittel aufgebraucht waren, fügte ſich ſchließlich
der Kapitän unter dem Druck der Notwendigkeit der engliſchen
Forderung, Kohlen nach Jtalien zu bringen, um nur
ein Schiff wieder in die Hand zu bekommen. Die Je war
chließlich die Verſenkung des Schiffes. Ein ähn icher ger

paſſierte dem holländiſchen Dampfer „Ooſterwijk“ der Hol-
landAmerikalinie, der auf der Fahrt von Newport nach Rotter-
dam von den Engländern angehalten und gezwungen wurde,
einen Teil ſeiner Ladung in Liverpool zu laſſen.

Wir können derartige, allem Recht und Billigkeit
hohnſprechende r auf die Dauer nichtruhig hinnehmen. Bringen die Neutralen, wie es leider
den Anſchein hat, nicht mehr Selbſtgefühl auf, ſich gegen ſolche
Vergewaltigung energiſch zur Wehr zu ſetzen, ſo wird es

Sache Deutſchlands ſein, im eigenen Jn
ereſſe und unter Wahrung des Reſtchens des Völ-

kerrechts, den die ſchrankenloſe engliſche Willkür bisher ver
ſchont hat, auch ſeinerſeits entſprechende Maßnahmen
zu ergreifen. Man wird es der deutſchen Heeresleitung
wahrhaſtig nicht verübeln dürfen, falls ſie nun auch ihrerſeits
die beſtimmteſten Bürgſchaften von den Neutralen

n daß die z die s etimmter auch voll und ganz ihren mm nv e nicht elwa de oder teilweiſe in Eng

t uns die halbamtliche Preſſe

ort erreichen und
land hängen bleiben.

(Mit großſpurigen Worten ha
Eindruck machen können nur noch feſtenun genug gefüttert.



Entſchlüſſe und kraftvolle Taten!

zu bringen.

Der lahme Schluß der vor
be enden Drohung läßt auch diesmal keine fröh-
ichen Hoffnungem aufkommen.)

Die „Köln. Ztg. erfährt aus Kopenhagen: Die hie-
igen Handelskreiſe erhielten, wie verlautet, von der Kopen
agener Handelsvereinigung; die Mitteilung, daß die briti-
che Regierung es abgelehnt habe weitere Zufuhren

von Js land an Klippfiſchen, Heringen und Hammelfleiſch zu
ulaſſen unter der Begründung, daß beträchtliche Mengen
leiſch; Fiſch und Fiſchprodukte von Dänemark quisg efführet

würden. Ueber die Zufuhren von re W Wolle und Häu
ten will die britiſche Regierung demnächſt Beſtimmungen tref
5 J iſt bekanntlich dän iſches, Geb ile t: Es muß

S

icherlich zu dem von England verkündeten Schutz der kleinen
es wagt; ſogar den in ländiſchen

Handelsverkehr Dämnemarks zu unterbind en.
Berlin, 2. Novbr. Ein Mitglied des däniſchen Folke-

tings, das dieſer Tage vom Beſuch auf den Faröern zurück
kehrte, ſagte, wie der „B. L.-A.“ berichtet, die Stimmung unter
der Fiſcherbevölkerun die früchher ausgeſprochene Sym
pathiemfir die Engländer hatte, ſei jetzt wicht mehr
engkamndfreumdl ich infolge der übergroßen Schwierig-
keiten, die England dem Handel bereite.

Unſere UBoote.
Die Rückkehr von „U 53“ in den Heimathafen nach faſt

fechswöchiger Abweſenheit zeigt deutlich, in welch hervor
ragender Weiſe ſich die Leiſtungsfühigkeitt unſerer neuen
Tauchkreuger gegen die U Bote älterer Bauart geſteigert
hat. Nach einer 17tägigen Fahrt in Newport angelangt,
von wo es, ohne Betriebsſtoff oder Proviantt aufzunehmen,,

Staaten gehören, da

alsbald wieder in See ſtach, iſt es während dieſer ſechs
Wochen ununterbrochen auf hoher See geweſen. Die Er
langung dieſer ungewöhnlichen früher einfach für un-
möglich gehaltenen Leiſtungsfähigkeitt iſt eim beſonderes
Ruhmesblatt unſerer Flotte und unſerer Werften.

Militäriſch iſt dieſes Ergebnis von garnicht zu über-
ſchätzender Bedeutung. Es ermöglicht uns, die U-Boot-
krieg führung auch gegen fern gellegewe Län-
der Wir haben geſehen, wie die „Times“ das Anwachſen
der UBvvtgefahr offen eingeſtehen und auch zugeben
muß, daß die Abwehrmittel gegem ſie mwücht im dem
ſelben Maße verbeſſertt worden ſind. Der Vor
ſchlag, uns durch alle möglichen Drohungen für die Zeit
nach dem. Kriege von der Verwendung der U-Bovotwaffe ab
zuſihrecken, iſt jm auch nuv ein Zeichen dafür, wie rat- und
hilflos man dieſer Gefahr gegenüberſteht. Wir kennen die
Mittel, mit denen England ſich zu ſchützen ſucht, aus den
Beſchreibungen amerikaniſcher Blätter ſehr genau dieſes
Syſtem von Minen und durch Wachtſchiffe beobachteten
Drahtnetzem unter Waſſeyv. Wenn irgendwo, ſo iſt es ſicher
am ausgiebigſten im Kanal zu Anwendung gebracht
worden, und trotzöem haben dort drei Bvote in wenigen
Tagen 21 Schiffe mit über 28009 Tonnen verſenken
könnem

Die Gefahven, denen ſich unſere U-Bovote dabei ausſetzen,
da ſte ja durch die Zugeſtändniſſe an Amerika an die Vor-
ſchriften des Kreuzerkrieges gebunden ſind, und ſtets ge-
wärtig ſein müſſen, von feindlichen Handelsſchif-
fen ſofort beſchoſſfen zu werden, während ſie ſelbſt für
Rettung der Mannſchaften verſenkter Dampfer ſorgen ſollen,
lind ſehr hoch einzuſchätzen und manches gute Schiff iſt ſicher auf
dieſe hinterkliſtige Weiſe mit Mann u. Maus untergegangen.
Es fragt ſich. wie lange wir uns dieſe ungehernerlichen Un
gerechtigkeiten ſeitens ſogenannter Neutraler nvch gefallen
laſſen werden

Ueber die Eindrücke, die deutſche U-Boot-Kommandan-
ten von ihrer Tätigkeit an der Murmanmn- Kirſtter mit
heimgebracht haben, wird dem „Tag“ u. an. berichtet

Die Gewüſſer ſind dort eim unangenehmes Mütttte b-
diümg zwiſchum Wo rdſee und Atlantiſchem Ozean,
d. h. es wechſeln kurze und lange Wellen. Vereiſungen.
haben die zurückgekehrten Kommandantem nwvch nicht erlebt
Das Waſſer hatte vor etwa drei Wochen noch etwa 6-7 Grad
Wärme, was wohl auf den ſtarken Einfluß. des G, voll f
ſtromes zurückzuführen iſt. Ein Nachteil für die Tätigkeit
der Unterſeeboote iſt die ſehr geringe Beſiedelung
des Landes da es ſchwer wird, die Geretitteeman Land
zu br Sehr auffällig iſt, das einzelne der verſenkten
Schiffe die von Englaud kamen Lebensmittel, nament
lich. Heringe, an Bord hatten ein 2000-Tunnen- Dampfer
veiſpielsweiſe für eine Million Heringe. Man muß daraus
ſchleßen, daß England die Heringe im Hwllamd
kauft, um ſie an Rußland zu liefern. Sehr begeiſtert
äußern ſich die Offiziere über die Schönheit der Nord
lüchteer und des Meeresleuchtens. Das Nordlicht
übt übrigens eine außerordentlich ſtarke Wirkung auf den
magnetiſchen Kompaß aus, es ſind Abweichungen bis zu 30
Grad beobachtet worden. Die Tätigkeit der UBoote wird
aber dadurch nicht beeinträchtigt, da ſie auch Kreiſel-
Kompaſſe haben, die magnetiſch nicht beeinflußt werden.
Das Verhalten der Kapitäne der verßenktenSchiffe war ſehr verſchieden. Namentlich ſolche, die alte
Kaſten zu führen hatten, waren glücklich das ſie ſie los
wurden, andere, die gute Schiffe führten, waren traurig, be
ſonders wenn ſie ſelbſt mit Kapital beteiligt waren. Ein
Rumäne hatte große Schmerzen, weil er in der Angſt 10 000
Mark an Vord gelaſſen hatte. Die Mannſchaften waren
durchweg glücklich. Sie fühlten ſich wie unſere Feld-
grauen, wenn ſie Urlaub bekommen. 22 Norweger, die,
weil ſich keine Gelegenheit fand, ſie an der ſkandinaviſchen
Küſte abzuſetzen; nach Deutſchland mitgenommen wurden,
haben ſich als ganz famoſe Kerle erwieſen. Hingegen iſt
die Mannſchaft auf engliſchen Schiffen, die ſich
zum großen Teil aus Negern und dem Abſchaum aller mög-
lichen Völkerſchaften zuſammenſetzt, miſerabel. Höchſt
unangenehm war auch die Mannſchaft eines rumäni-
ſchen Dampfers, die ſich durch Ungeziefer und ſchlechten
Geruch auszeichnete. Unſere Mannſchaften haben ſich nach
allen Richtungen hin ſtets ausgezeichnet verhalten. Deutſch
land darf auf ſie ſto l z ſein.

Aus Stadt und Amgebung
Das Eiſerne Kreuz 2. Klaſſe

erhielt Tiſchlermeiſter Friedrich Scheibe von hier, der als
Sanitätsgefreiter an der Somme ſteht.

Die Bürgermeiſterwahl
findet am kommenden Montag in öffentlicher Sitzung der
Stadtverordneten ſtatt.

Der Schellfiſchverkauf
beim Kaufmann Emil Wolff wird auch an den nächſten Tagen
fortgeſetzt.

Die Fleiſchration
beträgt für die laufende Woche wieder 150 Gramm mit, 120 Gr.
ohne Knochen, 300 Gramm Wildpret, Friſchwurſt.

Bezugsſcheine über Web, Wirk- und Strickwaren.
„„Wie wir geſtern mitteilten, iſt die Freiliſte weſentlich

eingeſchränkt. Die beiden den Gegenſtand betreffenden Be

t

a

fügigſte Verſehen neOperateur und Jäger geendet hätte. Außer den intereſſanten
Jagdaufnahmen hat die Geſellſchaft zur Bereicherung ihrer

burg, ein bekannter Kenner
Verhältniſſe.

eim ganz veizendes Luſtſpiel mit 3 Akten

Kirchlicher Verein des Neunmarktes.
Zu dem in dem geſtrigen Blatte gebrachten Beriét

über die Jahresverſammlung des kirchlichen Vereins des
Neumarkts wird uns berichtigend mitgeteilt, daß das Ver
einsmitglied, dem liebevolle Worte gewidmet und letzte
Ehrung zum Gedächtnis erwieſen wurde, der am 16. Okvtber
d. Js. heimgegangenen Kaufmann Paul Heſſe geweſen
iſt, der über 25 Jahre der gemeinde St. Thomae und
dem kirchlichen Verein des Neumarkts als treues, allverehr
tes Mitglied angehört hat.

Zahlkarten ans dem Felde.
Der Höchſtbetrag für Zahlkarten aus dem Felde bis-

her 800 Mark iſt auf 10000 Mark hinaufgeſetzt worden.
Höchſtpreiſe für Zwiebeln.

Wie die „Köln. Ztg.“ aus Berlin erfährt, iſt die Ein
führung von Höchſtpreiſen für Zwiebeln beim Erzeuger und
im Kleinhandel bevorſtehend.,

Gegen die Abwälzungt der Warenumſatzſtener.
Der Ausſchuß des deutſchen Handelstages hat

in der Frage der Abwälzung. der Warenumſatzſteuer folgen
den Beſchluß gefaßt: „Der deutſche Handelstag erachtet es
nicht für angegzeigt, daß die Lieferanten ihren Ab-
nehmern die Warenumſatzſteuer in Rechnung ſtellen.“

Paſſage-Theater Halle.
Das ab, morgen zur Vorführung kommende neue Pro

gramm bringt wieder zwei bedeutende Schlager. „Aphro-
dite“, ein ſpannendes Drama, hat. die bekannte und beliebte
Filmſchauſpielerin Marie Carmi, in der Hauptrolle. „Der
Conkneipant“, ein entzückendes Luſtſpiel, hat drei Akte voll
urwüchſigen Humors wofür ſchon die Hauptdarſtellerin Elſe
Echersberg bürgt; Ein echte Studentengeſchichte, die jeden
Zuſchauer ſtändig zum Lachen reizen wird. Die neueſten
Kriegsberichte vervollſtändigen das wie immer ſehenswerte
Programm.

Die afrikaniſchen Filme im Aſtoria-Lichtſpielhans Halle
Zu den morgen Freitag beginnenden Vorführungen wird

uns noch geſchrieben: Für den jagöſportlichen Teil der Ex
pedition hatte die „Deutſche JagöfilmGeſellſchaft“, Berlin
dem bekannten, afrikaniſchen Jäger Robert Schumann ge-
wonnen. Selbſtverſtändlich hatte Herr Schumann eine un
geheuer ſchwierige Arbeit zu bewältigen. Seine Jagden muß-
ten ausnahmslos bei vollem DTageslicht erfolgen, um die
Filmaufnahmen zu ermöglichen. Ferner hat Schumann er
reicht, daß Jäger und Wild zugleich auf das Bild gebannt
ſind. Man ſieht alſo ſtets ohne Szenenwechſel den Jäger
beim Schuß und das getroffene. Wild. Zur Vorführung ge-
langt unter vielen anderen auch die Vorführung einer
Nashornjagd, bei welcher Kinoapparat und Jäger bis auf
drei Meter auf das Tier heranmußtem. Selbſt der Laie
wird ſich ein Bild davon machen können, daß hier das gering-

mit einer Kataſtrophe für Aufnahme-

Programme auch ſogenannte Völkerſtudien aufnehmen
laſſen. Wir werden die Eingebvrenen im ihren intereſſanten
Sitten und Gebräuchen beobachten könnem Sogar ein von
den Negern ſelbſt ausgedachtes und gefpieltes Luſtſpiel, be-
titelt: „Eim afrikaniſches Liebesidyll“ gelangt als will-
kommene Abwechſlung zur Vorführung. Den erläuternden
Vortrag hält Herr Direktor Guſtav Hagenbeck aus Ham-

der in Betracht kommenden
Die Vorträge finden täglich dreimal, Sonn

tags viermal ſtatt. Wochentags von 7 bis 410 Uhr werden
zwei bedeutende Schlager zur Vorführung kommen und
zwur der „Der Schickſalspfeil“, in dem Waldemar Pſilander
die Hauptrolle darſtellt und „Der Conkneipant“, letzteres

voll goldigen
Humors, während das erſtere ein äußerſt ſpannendes Film-

dramg iſt.
Das Sechswochengehalt. der Kriegsteilnehmer.

Die Kommiſſion des Reichstages für Handel und Ge
werbe hat ſich ſoeben mit einer Eingabe beſchäftigt, in der
eine in den Kreiſen der Privntangeſtellten ſeit Kriegsaus-

bruch viel exörterte Frage behandelt wird. S 63 des Han-
delsgeſetzburhes beſtimmt, daß;, wenn ein Handlungsgehilfe
durch unverſchuldetes Unglück an der Leiſtung der Dienſte
verhindert iſt, er ſeinen Anſpruch auf Gehalt und Unterhalt
bis zu ſechs Wochen behält. Seit Kriegsausbruch iſt nun
die Frage, ob die Einberufung zum Heeresdienſt als un
verſchuldetes Unglück anzuſehen ſei, Gegenſtand eingehender
Erörterungem in den. beteiligten Kreiſen geweſen. Gine ganze

Reihe von gerichtlichen Entſcheidungen iſt ergangen, wobei
ſich die Kaufmannsgerichte überwiegend auf den Standpunkt
ſtellten, daß der Krieg als unverſchuldetes Unglück anzuſehen
ſei, während die Mehrzahl der landgerichtlichen Urteile den
entgegengeſetzten Standpunkt vertraten. Wo ein Urteil
höherer Inſtanz gefällt wurde, da kam es zu dem Ergebnis,
daß der Krieg nicht als verſchuldetes Unglück anzuſehen
ſei. Die Eingabe an den Reichstag wünſchte nun, daß durch
die in Frage kommende höchſte Inſtanz eine einheitliche und
endgültige Entſcheidung in der ſtrittigen Frage herbei
geführt werden möge. Mit Recht wurde in der Eingabe
darauf hingewieſen, daß Hunderttauſende von Angeſtellten
an einer ſolchen Entſcheidung ein Jntereſſe hätten. Die
Reichstagskommiſſion iſt über das Geſuch zur Tagesordnung
übergegangen, weil eine einheitliche höchſte Jnſtanz zur
Entſcheidung der Frage durch Geſetz nicht geſchaffen
werden könne. Früher haben kaufmänniſche Verbände eine
authentiſche Jnterpretation des 8 63 des Handelsgeſetzbuches
durch den Bundesrat beim Reichsjuſtizamt angeregt. Der
Anregung iſt aber-keine Folge gegeben, und zwar im Jnter-
eſſe der Angeſtellten ſelbſt. Es unterliegt nämlich keinem
Zweifel, daß der Geſetzgeber den Krieg nicht als unverſchul-
detes Unglück angeſehen hat. Es müßte daher damit ge-
rechnet werden, daß eine Jnterpretation des Bundesrats
zuungunſten der Angeſtellten ausfallen würde. Gegenwärtig
wird immerhin noch ein Teil der gerichtlichen Klagen im
Sinne der Wünſche der Angeſtellten entſchieden. Eine end-
gültige Klärung der umſtrittenen Frage durch die zuſtändige
Stelle wird dann aber ſolche Urteile unmöglich machen.

Aus Provinz und Reich
Krieg und Preſſe.

Kulmbach, 1. November. Ein Opfer des Krieges ſind,
wie aus Bairenth gemeldet wird, die ſeit langen Jahren in
Kulmbach erſcheinenden Kulmbacher Na ch richten ge
worden. Der Verleger des Blattes, Richard Rehm, teilt
mit, daß er infolge der hohen Papierpreiſe, Rückgangs der
Jnferate, großer unentgeltlicher Jn anſpruchnahme durch
die Behörden uſw. gezwungen ſei, das Erſcheinen des Blat-
tes vom 1. November an einzuſtellen

Handel Verkehr Volkswirtſchaft
Die Zuckerernte Oeſterreich-Ungarns.

Die Zuckerernte in Oeſterreich- Ungarn wird laut Um-
frage der Zuckerfabriken auf 978 000 Tonnen geſchätzt gegen
d38 936 des Vorjahres. Das ganze Plus von 40 000 Tonnentmachungen ſind in der heutigen Nummer vweröffens-
entfällt auf die ungariſche Reichshälfte. Der Rübenertrag

h

h

wird auf, 6 150 000 gegen 6 316 000 Tonnen ge
chätzt.

m

Wettervorausſage
Freitag, November: ZJiemlich mild; trocken, heiter, ſtellen

weiſe etwas Regen.

Jm
keit teilweiſe erheblich auf.
von Couroelettie iſt leicht abgewieſen.
griffe im Abſchnitt Les boenfis--R'ancourt brachten dem

Feinde kleine Vorteile nordöſtlich von Mor vial und am Weſt

verluſtreich geſcheitert.

lich der Nidze

Letzte
Sailly wieder erſtürmt, die geſprengte Feſte Vaux
geräumt. 1700 Ruſſen und Rumänen gefangen.

Großes Hauptquartier 2. November.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Ruwpp recht
nördlichen Som mee gebiet friſchte die Artillerietütig-

Ein engliſcher Vorſtoſj nördlich
Franzöſiſche An

rande des St. Pierrie-V.aaſt-Waldes, wurden in der
Hauptſache aber blutig abgeſchlagen

Unſere Truppen drangen gegenüber hartnäckigem franzöſi
ſchen Widerſtand in dem Nordteil von Sailly vor.

Front des Demtſchen Kronprinzen
Mehrfuch ſteigerte ſich der Feuerkampf rechts der Maas zu

großer Heftigkeit. Jnsbeſondere richteten die Franzoſen bis
her ſchweres Zerſtörungsfeuer gegen die bereits in der Nacht
von unſeren Truppen befehlsgemäß und ohne feindliche Störung
geräumte Feſte Vamx, auf der wir zuvor wichtige Teile ge
ſprengt hatten.

Oſtlicher Kriegsſchauplatz.
Front des Generalfeldmarſchalls Prinz Leopold von Bayern.

Vei der Heeresgruppe des Generals von Linſingen
ſtürmten weſtfäliſche und oſtfrieſiſche Truppen unter Führung
des Generalinajors v. Ditfurth die bei und ſüdlich von
W tio müe z auf das linke Stochodufer vorgeſchobenen ruſſiſchen
Stellungen. Neben hohen blutigen Verluſten büßte der Feind
an. Geſangenem 22 Offiziere, 1508 Mann ein und ließ 10 Ma-
ſchinengewehre und 3 Minenwerfer in unſerer Hand. Unſere
Verluſte ſind gering. Weiter ſüdlich bei Alexandrowka
brachten wir non einem gelungenen Erkundungsvorſtoß 60 Ge
fangene zurück.
Front des Generals der Kavgllerie Erzherzog Carl

Jn den Karpatthen erfolgreiche Unternehmungen gegen
ruſſiſche Vorſtellungen von Dorna Watra.

An der ſie benbürg iſſchen Oſtfromt iſt die Lage un
vorändert.

Rumäniſche Angriffe gegen die über den Altſchan z
und Predegalpaß vorgedrungenen verbündeten Truppen find

Wir nahmen 8 Offiziere, 290 Mann ge
fangen Südöſtlich des Roten Turm-Paſſes dauern die
für uns günſtigen Gefechte an.

Balkane Kriegsſchauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarſchalls von Mackenſen.

Comſt antz a wurde erfolglos von See her beſchoſſen.

Mazedoniſche Front.
Serbiſche Vorſtöße wurden im Cerna Bogen und nörd

Planina abgeſchlagen. An der Stru m a-
front lebhafte Vorfeldtämpfe.

Erſter Genernlanartiermeiſter Ludendorff.

Der Reichskanzler will reden
Bexlin, 2. November. Der „Vorwärts“ meldet: Wie

verlautet; beabſichtigt der Reichskanzler in der Freitag
ſitzung des Reichstages das Wort zu nehmen, um die Lage
ausführlich klarzulegen.

Bombardement von Reims
Rotterdam, 2. November. Wie hieſige Blätter melden,

erneuerten die Deutſchen am 25. Oktober die Beſchieß ung
von Reims. Am erſten Tage feuerten ſie 250 Granaten auf
die Stadt. Das Bombardement wurde am 26. Oktober den
ganzen Tag über fortgeſetzt und begann auch am Morgen
des 27. Oktober wieder.

Der innere Frieden in Bulgarien
Budapeſt, 4. November. Der Sofivter „Az-Eſt“-Bericht-

erſtatter meldet: Nachdem Genadiew und. acht ſeiner Anu-
hänger vom Parlament jüngſt verurteilt und eingekerkert
wurden, beſteht die Stambulow- Partei jetzt ius-
geſamt aus fünf Mitgliedern. Nameus dieſer beſuchte Dr.
Georgiew den Miniſterpräſidenten Radoslawow und
kündigte ihm an, daß er und die übrigen vier Genoſſen ſich
ſeiner Politik anſchließen und in Zukuntf die Re
gierung unterſtützen werde

Beförderung der Amerikapoſt durch
Handels-Uboote

Amſterdam, 2. November. Das Reuterſche Bureau
meldet aus Waſhington: Graf Bernſtoff hat den
Vorſchlag unterbreitet, die Poſt zwiſchen den Vereinigten
Staaten und Deutſchland durch Handels-Unterſee-
boote befördern zu laſſen. Ein Beamter des Poſtdepar-
tements erklärte, die Poſtbehörden ſeien bereit, den
Vorſchlag anzunehmen, aber ein enögültiger Beſchluß
ſei noch nicht gefaßt worden.

Entſchädigungen an Norwegen.
Kriſtianig, 2. November. („Norw. Tel.-Bur.“) Nach

dem die deutſche Regierung ſich gemäß dem Priſen-
gerichtsurteil bereit erklärt hat, für den verſenkten nor
wegiſchen Dampfer „Sjöllyſt“ und das norwegiſche
Segelſchiff „Glendon“ aus Drammen Schaden-
erſatz zu leiſten, wurde dieſer geſtern in Kopenhagen durch
den von der norwegiſchen Reigerung ernannten Vertreter,
Vorſteher Jantzen, und dew deutſchen Regierungsvertreter,
Direktor Greve, feſtgeſtellt. Der Erſatz für Sjöllyſt be
trägt 620 000 Kronen, für Glendon 520 000 Kronen und für
die Salpeterladung des letzteren Schiffes 155 000 Kronen,
Konfeſſionsfeſtſtellung bei den Kriegsgeſellſchaften.

Berlin, 2. November. Wie W. T. B. von zuſtüändiger
Seite erfährt, ſtehen die bei der Z. E. G. und einigen
Kriegsgefellſchaften ſtattgehabten Erhebungen über
die Zahl der dort beſchäftigten Juden nicht im
Zuſammenhang mit dem Beſchluß der Haushaltskommiſſivn
vom 19. Oktober. Die Heeresverwaltung hatte ſchon ge
raume Zeit vor dieſer Kommiſſionsſitzung Erhebungen
angeordnet, und die fortgeſetzt beim Kriegsminiſterium
einlaufenden Klagen, daß angeblich eine unverhältnismäßi
große Zahl wehrpflichtiger Angehöriger de
israelitiſchen Glaubens vom eeresdienbefreit und in dieſen Geſellſchaften beſchäftigt
ihre Richtigkeit geprüft, um ihnen gegeben
gegentreten zu können.

ent
Die hentſage Nummer umfaht 8 Seſten
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Bekanntmachung
Die Zwiſchenſcheine für die 5/5 Schuldverſchreibungen
und 4 Schatzanweiſungen der IV. Kriegsanleihe
können vom

6. November d. Js. ab
in die endgültigen Stücke mit Zinsſcheinen umgetauſcht werden.Der Umtauſch findet bei der „Umlauſchſtelle für die Kriegsauleihen“,
Berlin W 8, Behrenſtraße 22, ſtatt. Außerdem übernehmen ſämtliche
Reichsbankanſtalten mit Kaffeneinrichtung bis zum 17. April 1917 die
koſtenfreie Vermittlung des Umtauſches. Nach dieſem Zeitpunkt können
die e nur noch unmittelbar bei der „Umtauſchſtelle
für die Kriegsanleihen“ in Berlin umgetauſcht werden.

Die Zwiſchenſcheine ſind mit Verzeichniſſen, in die ſie nach den Be
trägen und innerhalb dieſer nach der Nummernfolge geordnet einzu-
tragen ſind, während der Vormittagsdienſtſtunden bei den genanntenStellen einzureichen. Für die 5 Reichsanleihe und für die 4 Reichs
ſchatz anweiſungen ſind beſondere Nummernverzeichniſſe auszufertigen;
Formulare hierzu ſind bei allen Reichsbankanſtalten erhältlich.

Firmen und Kaſſen haben die von ihnen eingereichten Zwiſchenſcheine
rechts oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenſtempel zu verſehen.

Von den Zwiſchenſcheinen für die J. und III. Kriegsanleihe iſt eine
größere Anzahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den be-
reits ſeit April 1915 und 1. Oktober d. Js. fällig geweſenen Zinsſcheinen
umgetauſcht worden. Die Jnhaber werden aufgefordert, dieſe Zwiſchen-ſcheine in ihrem eigenen Intereſſe möglichſt bald bei der „Umtauſchſtelle
für die he driegsanleihen“, Berlin V 8, Behrenſtraße 22, zum Umtkauſch
einzureichen.

Berkin, im November 1916.
ReichsbankDirektorium.

Havenſtein. v. Grimm.

Städt. Sparkaße, Merſeburg.
Die Ausgabe ſämtlicher zur 4. Kriegsanleihe gezeichneten

Stücke (5 Reichsanleihe und 4,0, Reichsſchatzanweiſungen) ſowie
der bei uns gezeichneten Anteilſcheine (unter 100 Mk.) zur
5. Kriegsanleihe erfolgt von heute ab gegen Vorlegung der
Quittung über den Zeichnungsbetrag.

Merſeburg, den 31. Oktober 1916.Her Vorſtand der ſtädtiſchen Sparkaſe.

Thiele, Stadtrat.

Kreiscinlaufsgenoſſenſchaft Merſeburg E. G. m. b. H.

Sonntag, den 5, November 1976, nachmittags 4 Uhr
in Müller's Gaſthaus in Merſeburg, am Bahnhof

Ausserordentche Goneralversammlung
Tagesorönung:

1. Abänderung der Statuten und zwar der Z88 48 und 49,
2. Be ſchlußfaſſung über Auflöſung der Genoſſenſchaft.

Der
rhk*èS S aſämtliche bei uns oreichneten

n cke

Kriegsanleihe
können von heute ab an unserer Kasse vorm. von
l Uhr gegen Vorlegung der Abrechnungen in
Empfang genommen werden.

Merseburg, den 24. Oktober 1916.

Vorschuss- Verein zu Mersehburg
E. G. m. b. II.

E. F. Heyne.

J. A.

Ortmann.
S t 3l e69 ch h h e l e e W G e e h o h o h h n

Funkenburg u Mersehurg.
Dir.: Oskar Schlegel, Naumburg- Weißenfels

e Sonntag, den 5. Nov. abends 8 Uar-
99 Die präohtige Sohauspielneuheit! Überall grosger Trſolg 60

98 T e 89ber fumgen Seele
3 399 biütteres W eln? 968 Schauspiel nach dem auch hier gelesenen gleichn- amigen Roman 89

99 in 5 Akten von Frich Friesen. 89
09 Als Gäste: Herzogl. Hofschauspieler Fr. Daghofer 96
090 vom hoftheater in Weimar, Fr. Müller und Ober- 90
00 spielteiter Laßow-Berlin, Alfr. Freydank-Bremen. 990

5 Vorverkauf wie bekannt. 9999
z Schauspielpreise! Schauspielpreise!

88

für Ostern 1917 gesucht.
Nerseburger Pruck- und Verlags-

igin al
S Mil v r

S
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Oſtfrieſiſches

vieh eS

a 5
8

bei mir ein.

Auf Veranlaſſung des Königlichen Landrats treffen heute wieder große bungen

z e
h hſowie Bullen und Skiere zur Zuch u. Maſt

August Quack, Kreishändler, Fernruf 28.
Tagesordnung

zurSitzung der Stadtverordneten

Verſammlung
am Montag, den 6. November 1916,

abends 6 Uhr
im alten Rathauſe.

Wahl des Bürgermeiſters.
Merſeburg, den 2. Novbr. 1916.
Der Stadtverordnetenvorſteher.

Bothe.
Bekanntmachung.

Für die Zeit vom 31. Oktbr. bis 6.
Nov. 1916 iſt die Höhe der auf den Kopf
der Bevölkerung des Fleiſchver-
ſorgungsbezirkes Merſeburg ent-
fallenden Fleiſchmenge feſtgeſetzt auf:
150 Gramm Schlachtviehfleiſch

mit eingewachſenen
Knochen, oder

120 Gramm Schlachtviehfleiſch
ohne Knochen, Schin
ken, Dauerwurſt,
Zunge, Speck, Roh-
fett, oder300 Gramm Wildbret, Friſch

wurſt, Eingeweide,di chronferven ein.
ſchließlich d. Doſen-
gewichts.

Hühner (Hähne und Hennen) ſind
mit einem Durchſchnittsgewicht von
400 Gramm, junge Hühner bis zu
Jahr mit einem Durchſchnittsgewicht
von 200 Gramm auf die Fleiſchkarte
einzurechnen.

Merſeburg, den 1. November 1916.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Sonntag, den 22. d. Mts. iſt in dem

Dorfe Löſſen eine Gans zugelaufen.
Der Eigentümer kann ſich auf dem
Amte daſelbſt melden.

Löſſon, den 27. Oktober 1916.
Der Amtsvorſteher.

Seefiſch- Verkauf.
Der t w Verkauf beim Kauf-

mann Woff, Roßmarkt Nr. 11,wird eng in den nächſten Tagen
fortgeſetzt.

I Merſeburg, den 2. November 1916.
Der Magiſtrat.

für ich
Anstalt (I. Baltz)

Häilterstraße 4.

für Glaſerei und Tiſchlerei per ſofort
oder Oſtern geſucht.

Gustav Burgmann,
GIlasermeister,

Kl. Ritterſtr. 4.
Suche zu ſofort einen

Lehrling
unter günſtigen Bedingungen.

Otto Bretſchneider, Eiſenw. Hoölg.

Gewiſſenhafte

Zeitnngsboten
e geſucht.

des e Tageblattes.
Sauhbere Aufwartunger Mittwochs und Sonnabendös vor-

He e G W ea W e i h h h S SW h W C W G C C r
mittags geſucht.

Zu melden in der Geſchäftsſtelle S
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Cinophon. Theater

Gr. Ritterstrasse I.

Programm von
Freitag bis Sonntag.
Kirſchblüte im Elbtal. Herrl. Naturb.
Narrenzirkus. Trickfilm.
Meßter-Woche. Kriegsſchau.

Die Tragödie einer Jugenöliebe
in 4 Akten.

buiclo
und seine Kinder.

Luſtſpiel in 2 Akten
mit Guido Thielſcher in d. Hauptrolle

Von nächſter Woche ab iſt das
Theater von Donnerstag bis Sonntag

e geöffnet.

Verſchiedenes.

Schlacnt Vien-
Versicherung

gegen Trichinen, Finnen, Tuberkulose,
sowie lebender Schweine
für billige Prämie bei

WMeissnähkursus
des Deutſch Evangeliſchen Frauen-
bundes. Beginn

Freitag, den 3. November,
abends 8 Uhr,

in Karlſtraße 4.
Der Vorſtand.

Angel-Schelliseh
friſch eingetroffen

bei Emil Wolff,
Roßmarkt.

Ziegen, Haſen
Kaninchenfelle
Franz Zuchardt,

Vorwerk 28.

Gebr. Fahrstuhl
zum Selbſtfahren zu verkaufen.

Leipzigerſtraße 78b.

Kaufe
ganze Nachlaſſe, gebrauchte Herren
kleidungsſtücke, Federbetten, Möbel,
Wäſche, Schuhe, Stiefel und dergl.

H. Apoelt, Oelgqrube 7.

Bettfedern
empfiehlt billigſt

B. Wendland, Domstr. l, 1 Tr.
Ein noch gut erhaltener

Kochherd
wird zu kaufen geſucht. Offerten
mit Preisangabe unter P. M. 100

kauft

Carl Herfurth. an die Expedition d. Blattes erbeten.

Aufmerksame
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Der Nutzen der Spirituserzeugung

aus Kartoffeln.
Den Getreidebrennereien darf kein Roggen mehr zur

r ihrer Betriebe gegeben werden, obgleich gerade
die Getreideſchlempe ein wertvolles Futtermittel für Milchkühe
darſtellt. Das haben die ſozialdemokratiſchen Beſtrebungen zu
wege gebracht. Da nun von J Seite die weitere Forde-
rung verfochten wird, daß auch keine geſunden Kartoffeln mehr

in die Brennereien gelangen, iſt es notwendig, darüber ſich klar
zu werden, was das Brennereigewerbe, nicht zum wenigſten in
der e der Allgemeinheit zu nützen vermag. v

ne reiche Körnerernte, und wenn nicht unſachliche
behördliche Maßnahmen die Landwirte mittelbar zu einem un
wirtſchaftlichen Verhalten beſtimmen, eine im ganzen aus-
reichende Kartoffelernte. Jn den Kartoffeln ſind auch für das

ieh große Mengen Nährſtoffe enthalten, daß bei ent
V ender Einſchränkung, an die man ſich doch gewöhnt hat,
Menſch wie Vieh durchhalten werden können. Zur menſchlichen
Ernährung können uns niemals Kartoffeln fehlen, denn von
einer Durchſchnittsernte ſind dazu nur 40 v. H. notwendig,
während der Reſt der Fütterung oder induſtriellen Zwecken
dient, darunter der Herſtellung von Spiritus.

Es liegt nun auf der Hand, daß die Verwendung der vom
Landwirt ſelbſt gebauten Kartoffeln in der Brennerei nicht
nur nicht unvernünftig iſt, ſondern, daß ein größtmöglicher

Brennereibetrieb wennim Volksintereſſe S erſcheint,
man ſich folgendes vergegenwärtigt. Die Heeresleitung ert
große Mengen Spiritus, die unter allen Umſtänden beſchafft
werden müſſen. Ebenſo braucht die Bevölkerung den Spiritus
in großen Mengen, aber nicht etwa für Trinkbranntwein, deſſen
Verbrauch ſchon ſtark eingeſchränkt iſt und noch weiter einge
ſchränkt werden wird, ſondern zur Beleuchtung und zum Kochen
in Grün Haushaltungen, denen weder Gas noch Elektrizität
ur Perfügung ſtehen. Schließlich iſt eine ganze Reihe wichtiger
nduſtriezweige auf Spiritus angewieſen. dige kann faſt

nur aus Kartoffeln e werden. Sodann iſt zu beachten,
daß kein Brenner Kartoffeln in die Brennerei bringt, die er
anderswo beſſer verwerten kann, d. h. er verarbeitet Kartoffeln,
die ſich nach ſeiner Erfahrung wenig gut halten und ſchnell ver
arbeitet werden müſſen. Der Brenner verwendet vorzugsweiſe
„Fabrikkartoffeln“, die zu Speiſezwecken ungeeignet ſind und im

rühjahr beſonders die bei der Ausleſe ausgemerzten Kartof-feln, Der in den Rohkfkartoffeln ruhende Energiegehalt aber

wird im r im ungünſtigſten Falle zu etwaß v. H. zerſtört, der geſamte Reſt von 94 v. H. hingegen bleibt
in dem Spiritus und in der Schlempe, die er werden, ſo
daß das Brennereiverfahren als ein ideales Verfahren zur
Kartoffelerhaltung anzuſehen iſt, weil ſo gut wie nichts dabei
verloren geht. Die in den Viehſtall gelangende Schlempe dient
dann im Kuhſtall zur Milcherzeugung, im Maſtſtall zur Rinder
mäſtung und in kleineren Mengen wird ſie in den Ställen für
Schafe, Schweine uſw. nutzbar gemacht.

Jn dieſem Zuſammenhang iſt nachdrücklich auf die unge
heuere Bedeutung der Schlempe als Futter-
mitte I. hinzuweiſen. Die während der Gärung in den Kar-

toffelmaiſchen entſtehende Hefe iſt ein ungemein eiweißreiches
Kraftfutter, das eine weſentlich beſſere Ausnutzung der mit ihm
ufammen verfütterten Stoffe bewirkt. Das trifft beſonders
ür das mit ihm gehäckſelte Stroh zu, von dem wir in dieſem
ahre ſo große Mengen geerntet haben, daß die z rn
äckſelfütterung im kommenden Winter eine große Rolle ſpielen

wird. Für die Höchſtleiſtung in Milch, e für die Hoch
mäſtung fehlt uns gerade das Eiweißkraftfutter.
Während die Kartoffeln 4—8 v. H. Eiweiß enthalten, 4 die
Schlempe 25 v. H. Eiweiß in Trockenſubſtanz. Demnach trägt
das Brennereigewerbe durch Herſtellung des eiweißreichen Kraft
futters zur Erzeugung von Fleiſch, Fett und Milch ſehr beträcht
lich bei. Darüber hinaus aber wirkt das Brennereigewerbe in

noch ſegensreich, als dieſe vernünftige Fütterung mit
Eiweißſtoffen nun auch die Möglichkeit bietet, auf das Hektar
Land mehr Vieh zu halten als bisher. Bei normalem Betriebe
der rege werden 2,5Millionen Tonnen Kartoffeln

die in der Schlempe 75 000 Tonnen Eiweiß ent-
alten.

Nach alledem wird jeder, der überzeugt iſt, daß alle Maß-
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nach r Futterernte gipfeln, unbedingt dafür
eintreten müſſen, daß der Brennereibetrieb nach Mög-
lichkeit n wird. Aehnlich hat ſich auch Profeſſor
Warmold in den „Mitteilungen des Kriegsernährungsamtes“
ausgeſprochen.

Jtalieniſche Kulturbilder.
Es iſt eine auffallende Tatſache, daß trotz des ſtrengſten

Ausfuhrverbotes und trotz des freien Verkehrs mit dem
überſeeiſchen Ausland die Verpflegungsſchwierigkeiten in
Italien je länger je mehr ins Ungemeſſene wachſen. Wenn
ähnliche Schwierigkeiten in den Ländern Skandinaviens
vorhanden ſind, ſo können wir dieſelben angeſichts der ge
ringen Produktivität dieſer Länder begreiflich finden, aber
Italien iſt das fruchtbarſte Land Europas und führte in
normalen Zeiten eine beträchtliche Menge ſeiner Boden-
erzeugniſſe aus. Alle Maßnahmen der Regierung wie
Höchſtpreiſe der Lebensmittel, Forſchung nach verborgenen
Vorräten, neuerdings auch die Gründung eines Zentral-
verköſtigungskomitees unter dem Vorſitz des Miniſters
Raineri, das für Sparſamkeit des Verbrauchs Sorge tragen
ſoll, erweiſen ſich als unwirkſam. Am fühlbarſten iſt der
Mangel an Fleiſch, Eiern, Butter und Geflügel, das in
Italien auch als Volksnahrung gilt. Die Wurzel des Uebels
liegt in dem enormen Verbrauch der Armee, in welcher un
gefähr eine Million Mann täglich Fleiſchnahrung erhält,
welche ſonſt nur an den vier chriſtlichen Hauptfeſten Fleiſch
zu eſſen pflegten. Einem ſo außergewöhnlichen Verbrauch
iſt ſelbſtredend die Produktion des Landes nicht gewachſen
und das Ausland hat zahlungsfähigere Kunden als Jtalien.
Gleiche Verhältniſſe liegen betreffs der Butter und Eier vor.
Es iſt daher von Jntereſſe, durch welche Maßnahmen die Re-
gierung der Not, die natürlich eine ſtarke Teuerung im
Gefolge hat, begegnen wird. Dabei iſt zu bemerken, daß an
geſichts der Armut der breiten Maſſe des italieniſchen Volkes
die Teuerung dort verhältnismäßig viel fühlbarer iſt als
in anderen Staaten Europas.

Die natürliche Folge dieſer Verhältniſſe iſt die, daß
das allgemeine Elend, das in den letzten Jahren vor dem
Krieg ſichtlich abgenommen hatte, wieder ſehr groß iſt. Am
ſchlimmſten iſt es in Venedig, das heute buchſtäblich zu einer
Stadt von Bettlern geworden iſt, die zum größten Teil auf
Staatskoſten ernährt werden müſſen. Zur Bekämpfung des
Elends ſind in allen großen Städten Jtaliens ſoziale Hilfs-
ſtationen eingerichtet worden, vorläufig freilich ohne Er-
folg. Andererſeits hat auch Jtalien einen „neuen Reichtum“
durch die Kriegsinduſtrien erhalten. Dieſer arbeitet hier
mit einem ſo unverblümten Egoismus, daß er die höchſte
Erbitteruno wachgerufen hat, die trotz der Zenſur in einem
Teil der ſozialiſtiſchen, giolittigniſchen und katholiſch-kon-
ſervativen Preſſe ihren lebhaften Ausdruck findet. Natürlich
treten die Kriegshetzblätter wie Meſſaggero, Giornale d'Jta-
lig und Jdea Nazionale für die berechtigten Verdienſte“
der Kriegsinduſtrie ein. Die Art, wie die Kriegsinduſtrie

ihren Gewinn trotz der beſchränkenden Geſetze realtſiert, iſt
äußerſt charakteriſtiſch. Das Geſetz verbietet den Aktien
geſzllſchaft en während des Krieges eine höhere Dividende gls

v. H. zu verteillen; ver Reſt iſt zur Erhoyung ver Neſer-
ven zu verwenden und in Staatspapieren anzulegen. Die-
ſes Geſeiz wird dadurch umgangen, daß man nach Vertei-
lung der Jahresdividende die Geſellſchaft auflöſt, den Ge
winn verteilt und zur Fortführung des Betriebs eine neue
Geſellſchaft bildet.

Der italieniſche Sacro Egvismo macht ſich immer auf
neuen Gebieten bemerkbar. So hat man auf Vorſchlag des
Deputierten Guerazzi die öſterreichiſch- ungariſchen Gefan-
genen als Lehrer für Kunſtgewerbe- und Ackerbauſchulen
verwendet. So ſollen die Gefangenen dazu beitragen, die
rückſtändige bezw. verkommene italieniſche Kultur aufzu-
friſchen. Wie ſich das damit zuſfammenreimt, daß man den
Feind in der Preſſe als „Barbaren“ bezeichnet, überlaſſen
wir der Logik der Jtaliener, da man doch nicht „Barbaren“
als Lehrer anſtellt.

Eine intereſſante Erſcheinung iſt, daß durch das zuneh-
mende ſoziale Elend in Jtalien der Aberglauben weder
die üppigſten Blüten treibt. So kann man im Givrnale

d'Rtalig, dem offiziöſen Organ der Regierung, vom 15. Ok
tober 1916 nicht weniger als ſechs große Anzeigen finden,
in welchen ſich geiſtliche und weltliche „Kabaliſten“ gegen
entſprechenden, natürlich vorgaus zu entrichtenden Lohn an
bieten, die im nächſten Lotto zur Ziehung kommenden Num

en r r d mit dem Bild des Kaba-perſehenen Anzeigen beweiſt, daß dieſes Geſchäft herrlich blüht. Und doch ſind wir die aber p

Deutſcher Reichstag
Unſere Fleiſchverſorgung

In der Freitagsſitzung des Hauptausſchufſes des Reichs
tages hatte, wie bereits kurz mitgeteilt, der Leiter der Reichs
fleiſchſtelle Geheimer Regierungsrat Dr. v. Oſtertag die
Fleiſchverſorgung in längerem Vortrage behandelt. Der
Vortrag, deſſen Drucklegung vom Ausſchuß beſchloſſen wor-
den war, liegt jetzt vor. Er lautet, unter Weglaſſung der
vertraulichen Stellen, im weſentlichen wie folgt:

Die im Januar 1915 beſchloſſenen Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Schweinebeſtandes und die ſehr ſchlechte Ernte
an Rauhfutter im Jahre 1915 haben im Winter 1915 16 dahin
geführt, daß die Aufbringung des Viehes den größten
r wierigketten begegnete. Die Reichsfleiſchſtelle iſt nun bei

er

Viehaufbringung
in folgender Weiſe vorgegangen

Die Viehzahl, die aufzubringen iſt für das Feldheer
und die Marine, iſt gegeben durch den Bedarf, der von den
Zentralſtellen für die Verſorgung des Heeres und der Ma-
rine mit Vieh bezeichnet wird. Die Geſamtſumme an Vieh,
das das Feldheer, die Marine, die immobilen Truvven und
die Zivilbevölkerung zu ihrer Verpflegung beanſpruchen,
wird ins Verhältnis gebracht zu dem vorhandenen Vieh-
beſtand. So werden die Umlageprozentſätze für Rinder,
Kälber, Schweine und Schafe gewonnen. Dieſe Prozent-
ſätze ſind die Normen für die Viehaufbringung in den ein
zelnen Bundesſtaaten.

Das Mehr an Vieh, was im Ueberſchußgebiet nach Be
friedigung des Bedarfs der immobilen Truppen und der
Zivilbevölkerung verbleibt, dient zunächſt für die Verſor-
gung des Feldheeres, in zweiter Linie für die reſtliche
Verſorgung der immobilen Truppen und der Kommunal-
verbände in den Bedarfsſtaaten mit Vieh und Fleiſch.

Ungemein ſchwierig war es, das erfüllbare Schlacht
kontingent für die Zivil bevölkerung feſtzuſtellen. Jn
Friedenszeiten betrug der Fleiſchkonfum auf den Kopf und
für das Jahr etwa 50 Kilogramm. Die Reichsfleiſchſtelle
hat nun verſucht, die hiernach ſich ergebende Wochenration
auf öte Hälfte herabzuſesen, und ſtatt 50 Kilo-
gramm nur etwa 50 Pfund auf das Jahr zu geben. Der
Feſtſtellung des Verbrauchs in den einzelnen Bundesſtaaten,
der im Frieden ſchwankte, wurde der Durchſchnitt der Schlach
tungen in beſtimmten Jahren vor dem Kriege zugrunde
gelegt. Dieſe Quote hatte ſich aber nicht halten laſſen. Die
hierfür erforderliche Viehmenge war ſchon in der erſten Ver
ſernabgeſehen von den Kälbern, die in reichlicher Menge zur
Verfügung ſtanden nicht aufzubringen. Man war
deshalb gezwungen, auf niedrigere Zahlen herunterzugehen,

Es blieben hiernach als
Kontingent für die Zivil bevölkerung

50 Prozent der Kälber-, 32 Prozent der Rinder-, 14,5 Pro
zent der Schaf und nur 11,14 Prozent der Schweineſchlach
tungen, die in den letzten Jahren vor dem Kriege ſtatt
gefunden hatten, Es ging aber nicht anders, wenn man nicht
in bedenklicher Weiſe in die unreifen Viehbeſtände hinein-
greifen wollte.

Die Reichsfleiſchſtelle hat ſich unterdeſſen bemüht, Härten
zu mildern, die mit der ſchematiſchen Erſüllung der Umlage
verknüpft waren. Enteignungen ſind nur ganz
außerordentlich ſelten vorgekommen. Häufiger
war dagegen ein gelinder Zwang notwendig durch An
drohung der Enteignung. Für die Enteignung ſind ganz
beſtimmte Normen feſtgeſtellt. die von den Vertretern der

Die Cöchter der Frau Konlul

Jn Reginens Augen ſtand ein warmes, ehrlich warmes
Leuchten, als ſie beide Hände auf den Arm ihrer Mutter
legte und ihre Bitte wiederholte, daran die Frage knüpfend:

„Kann es dir denn überhaupt ſchwer werden, dich auch
nur eine Sekunde Bedenken hegen laſſen, das zu tun

„Du nimmſt offenbar ein ungemein lebhaftes Jntereſſe
an dieſem Arzt, Regine.“

Reginens Hände verließen den Arm der unverkennbar
ſpöttiſch Sprechenden und gingen ruckartig auf den Rücken,
wo ſie ſich hart ineinanderſchloſſen. „Gewiß,“ ſagte ſie,
ſehr beſtimmt ſprechend, „das Jntereſſe, das die Verhältniſſe
erzeugt haben, und das ich nicht anſtehe, zu bekennen.
Sogar ein warmes, aufrichtiges Jntereſſe.“

„Nun gut. Dann ſchreibe dudem Manne ein paar
Zeilen.“

„Das zu tun iſt deine Pflicht, Mama.“
„Kind, verſchone mich!“ wehrte die Konſulin ab, die

Augen nervös ſchließend. „Jch bin in dieſen Tagen nicht
imſtande, auch nur eine Zeile zu ſchreiben. Muß es
durchaus ſein, daß dem Arzte ein ſchriſftliches Zeugnis über
ſeine tadelloſe Haltung

„O bitte, Mama, nicht dieſen ſpöttiſchen Ton
ausgeſtellt wird,“ ſchloß die Konſulin unbeirrt,

leicht die Stirn krauſend, „ſo bitte Georg, daß er es tue.
In ſeinen Händen liegt ſowieſo die Erledigung der Dankes-
korreſpondenz für erwieſene Teilnahme da wird er auch
ſchon dem Arzte den von dir gewünſchten Brieſſchreiben.“

„Georg möchte ich nicht darum bitten, Mama,“ lehnte
Regine ohne Beſinnen ab.

„Alſo du haſt doch etwas gegen ihn
„Jch beſtritt es vorhin. Aber da ich ſoeben das Gegen-

teil bewies, will ich nicht ſo töricht ſein, es abermals zu
leugnen. Ja, ich bin empört über Georg. Er hat geſtern
abend, als ich mit ihm und Gabriele das ſoeben mit dir
verhandelte Thema beſprach, einem häßlichen Spott und
Hohn über Doktor Claaſen die Zügel ſchießen laſſen. Es
würde mich eine ungeheure Ueberwindung koſten, ihn heute
al bitten. den Dankesbrief. au ſchreiben.“

j

„Aber, ztino, oann tu es doch ſelbſt
„Nein, Mama! Das darf ich nicht. Die Pflicht dazu

liegt bei dir oder bei deinem offiziellen Verireter unſeres
Hauſes nach außen. Da das allerdings Georg iſt, werde
ich mich, wenn du zum Brieſſchreiben jetzt nicht fähig biſt,
bezwingen und Georg bitten, unſere Schuld bei Dr. Claaſen
abzutragen.“

„Nun, das meine ich auch.“ Die Konſulin lehnte ſich,
die Stirn nervös ſtreichend, weit zurück. „Dem Manne
ſoll ſein Recht auch in anderer Weiſe werden. Bitte Georg,
daß er ihm ein anſtändiges Honorar übermittelt. Meinet-
wegen einhundert Mark. Damit wird dem armen Schluſer,
der er gewiß iſt denn faſt alle jungen Aerzte ohne große
Praxis ſind es beſſer geholfen ſein, als mit deinem
Dankesbrief Biſt du nun zufrieden, Regine?“

„Nein, Mama!“ betonte die Gefragte ſcharf. „Du hätteſt
das letzte nicht ſagen dürfen.“

„Wird es denn anders ſein? Ach, Kind, du biſt ebenſo
nervös überreizt durch unſeren erſchütternden Verluſt, wie
ich und wir alle. Geh nur jetzt und laß mich allein! Jch
empfinde das Bedürfnis, nicht mehr ſprechen zu müſſen
Erledige alles nach deinen Wünſchen, Kind.“

Sie nickte der Tochter matt zu und verſuchte ein be
gütigendes Lächeln. Jn Reginens Geſicht kam keine Er-
widerung. Sie ſtand noch einen Augenblick wie in Un-
befriedigtſein und Enttäuſchung und wandte ſich dann
wortlos ab. Als ſie die Tür hinter ſich geſchloſſen hatte,
preßte ſie die Lippen hart aufeinander und fühlte einen
heißen Zorn in ſich aufſteigen.

Der weite Flur lag jetzt ſchon faſt im Dunkel. Er war
wie ein düſteres Geheimnis, das nach Licht ſchreit. Nach
einem einzigen freundlichen Strahl.

Regine konnte ſich eines leiſen Erſchauerns nicht er
wehren. Mit ſchnellen Schritten eilte ſie den langen Flur
bis zu der Tür hinab, hinter der ihr und ihrer Schweſter
Doris Zimmer war.

Erſt als ſie das elektriſche Licht angedreht hatte, fühlte
ſie ſich erleichtert und freier. Jn einen Seſſel gekauert, rang
ſie dann mit ihrem ſtarren Willen, der ſie davon abzuhalten
trachtete, eine zweite Bitte zu tun. Aber als ſie ſich endlich
ſagte, daß der Pflicht, Doktor Claaſen gerecht zu werden,
auf alle Fälle Genüge geſchehen müſſe, bezwang ſie das
Widerſtreben, das fie gegen eine Unterredung mit ihrem
Schwager in dieier Angelegenbeit erfüllte und begab ſich

zu ihm, gewappnet mit dem Vorſatze, ſich ſchlichte Sach-
lichkeit zu befleißigen und ruhig zu bleiben. Erreichen
würde ſie, was ſie wünſchte. Deſſen war ſie gewiß. Denn
ſie wollte.

Georg von Hartung ſaß ſchreibend im Arbeitszimmer
ſeines verſtorbenen Schwiegervaters und blies mit innigem
Wohlbehagen gerade den blaugrünen Rauch einer vorzüg-
lichen Regalia letzter Ernte über den ſchwarzgeränderten,
ſchon bis zur dritten Seite mit ſeinen klobigen Schrift-
zügen bedeckten Bogen, als Regine nach ſeinem laut und
ſcharf geſprochenen „Herein!“ über die Schwelle trat.

„Ah, das Fräulein Schwägerin!“ ſagte er, in Erinne-
rung an ihre Entrüſtung geſtern, ſpöttiſch halb über die
Schulter weg, vollendete den begonnenen Satz in dem
Briefe und legte dabei ſchon die Zigarre auf die vor ihm
ſtehende bronzene Aſchenſchale. Dann warf er die Feder
hin und erhob ſich. „Nun, Reginchen, ausgemault Schein-
bar nicht. Denn du ſiehſt noch verteufelt arg verknurrt aus.“

„Bitte, Georg, laß dieſen Ton verwies ſie ſtirn-
runzelnd. „Er iſt mir verhaßt und erinnert mich unan-
genehm an die Art und Weiſe, in der du geſtern zu mi
ſprachſt.“

Der Oberkörper des hageren Offiziers, der den prall-
ſitzenden, bis auf den letzten Knopf geſchloſſenen Jnterims-
rock eines Kavallerieregiments trug, klappte in einer ge-
macht ſteifen Bewegung nach vorn. „Zu Befehl, gnädiges
Fräulein Schwägerin Er ſchob ihr einen Stuhl hin und
wollte das Fenſter öffnen.

„Laß das Fenſter, bitte, geſchloſſen, Georg. Der Zigarren
rauch wird von mir ertragen. Ich bin ihn von Papa her
gewöhnt.“ Sie ließ ihre Augen durch den Raum wandern,
der ihr trotz ſeines unveränderten Ausſehens fremd erſchien,
und ſeufzte leiſe auf.

„Wie du wünſcheſt.“ Er trat vom Fenſter an den
Diplomatenſchreibtiſch, der mitten im Zimmer unter einem
vier Birnen tragenden Kronleuchter ſtand, zurück und
fragte: „Dann geſtatteſt du mir wohlrauche ſtattef hl auch, daß ich weiter

„Bitte!“ erlaubte ſie, mit eiſigem TonfallEr paffte ein paar ſtarke Züge. er ſo et bigen
wenigſtens, Regine,“

(Fortſetzung folgt.
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Landwirtſchaft ver allen Beſprechungen, die hierüber ſtatt-
gefunden haben, angenommen worden ſind. Leitender Grund-
ſatz war bei Aufſtellung der Richtlinien, das Zucht-,
Milch- und Spannvieh zu ſchonen, und auf nicht
ſchlachtreifes Vieh nur im Notfall zurückzugreifen. Sehr
wichtig war ſchließlich die Maßnahme, daß die Weidemaſt-
bezirke zurzeit der Entleerung der Weiden ſo ſtark wie
irgend möglich herangezogen werden. Durch das geſchilderte
Vorgehen wurde der Viehbeſtand gefeſtigt und wieder
leiſtungsfähig gemacht.

Mit beſonderer Genugtuung kann feſtgeſtellt werden,
daß es möglich war, die Heereslieferungen immer
beſſer zu geſtalten. Die Heereslieferung war in der
letzten Zeit ſo gut, daß 104,1 Prozent des Rinderſolls und
126,3 Prozent des Schafſolls angeliefert wurden. Bei den
Schweinen erreichten die Anlieferungen 86,4 Prozent des
Solls, und in der letzten Zeit ſind die Schweinelieſerungen
ſtetig beſſer geworden. Sehr wichtig für dieſen Erfolg bei
den Schweinen ſind die Schweinmaſtverträge, die
eine der beſten Kriegseinrichtungen darſtellen, denn ſie ſichern
den Städten eine beſtimmte Anzahl fetter Schweine. Wich-
tig iſt ferner, daß nunmehr auch die Heeresverwaltung ſich
ihren geſamten Bedarf an Schweinen durch Maſtverträge
gegen Hergabe von Futter ſichert.

Jn ber Frage des
Hausſchlachtungsſchweins

darf nicht weiter gegangen werden. Als Leiter der Reichs
fleiſchſtelle muß ich die allerſchwerſten Bedenken dagegen
geltend machen, daß, wie es der konſervative Antrag wünſcht,
bei den Hausſchlachtungen das erſte Schwein dem Beſitzer
ganz ohne Fleiſchkarte belaſſen werden ſoll. Würden die
erſten hausgeſchlachteten Schweine kartenfrei bleiben, könn
ten wir den zugeſagten Fleiſchkartenbetrag nicht erfween.
Jm übrigen iſt man hinſichtlich der Hausſchlachtungsſchweine
den Wünſchen der Mäſter daburch hinreichend weit entgegen
gekommen, daß das erſte hausgeſchlachtete Schwein nur zu
50 Prozent auf die Fleiſchkarte in Anrechnung gebracht
wird, während die übrigen 50 Prozent freibleiben. Dazu
kommt, daß den Hausſchlachtenden die geſamten Eingeweide
unangerechnet verbleiben, unter den jetzigen Verhältniſſen

ſehr wichtige Teile.
Wir haben vorläufig eine Wochenſtatiſtik aus allen

Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern. Danach haben in
der erſten Oktoberwoche 75 Prozent dieſer Städte 200 bis
250 Gramm Fleiſch ausgegeben, in der zweiten Oktober-
woche bereits 80 Prozent. Hoffentlich ſchreitet die Beſſerung
ſo fort. Die Reichsfleiſchſtelle erachtet es als ihre Aufgabe,
darauf zu dringen, daß zunächſt jedenfalls für die Jn-
duſtriebezirke und die Städte ohne Land- und Gartenwirt-
ſchaft der Fleiſchkartenbetrag voll erfüllt wird.

Von weiteren Maßnahmen, deren Durchführung von
der Reichsfleiſchſtelle beabſichtigt iſt, iſt als erſte die Prüfung
der Durchführung der Gewichts lieferung ſtatt der
Stücklieferung zu nennen. Zweitens wird von der Reichs
fleiſchſtelle auf die reſtloſe Verarbeitung der
Schlachtabfälle hingewirkt, da dies für die Fleiſch
verſorgung von größter Bedeutung iſt. Weiter wurde an-
geregt, ſoweit es durchführbar iſt, die Zuchtbullenmaſt zu
vbetreiben. Kein Tier ſetzt das Futter ſo ausgezeichnet in
Fleiſch um, wie der junge Bulle, der mit 1 Jahren ein
Gewicht von 8 bis 10 Zentnern erreicht und ſomit in weni-
ger als der Hälfte der Zeit ſchlachtreif zu machen iſt als der
Ochſe.

Weiter ſorgt die Reichsfleiſchſtelle für die Anlegung
erheblicher Gefrierfleiſchreſerven für den Not-
fall. Wir haben zwar auch lebende Fleiſchreſerven, die über
den Bedarf in die laufende Umlage eingeſetzt ſind; aber die
Gefrierfleiſchreſerve läßt ſich ſchneller, von heute auf „worgen,

e Sia h lre lein 9werrine bleiben in der Hand der Reichsfleiſch-
telle

Weiterhin wird. auf eine andere Verwertung der
Schweine, die den Kommunalverbänden überwieſen werden,
als bisher hingewirkt. Um der Hausfrau wenigſtens ſoviel
Fett zu geben, daß ſie jeden Tag Bratkartoffeln machen und
Gemüſe ſchmackhaft zubereiten kann, ſoll neben dem Fett-
betrag der Reichsfettkarte Fett vom Schwein auf eine
Fleiſchfettkarte ausgegeben werden. Wir empfehlen
u. a., den Fettgehalt der Wurſt auf 10 Prozent zu begrenzen,
um möglichſt viel Fett als Schmalz in den Verkehr bringen
zu können, ohne daß die Schmackhaftigkeit der Wurſt leidet.
Eine andere Quelle von Fett, die ausgenutzt werden kann,
liegt in den Knochen.

Wie ſind die
Ausſichten der Fleiſch verſorgung

von Heer, Marine und Zivilbevölkerung für die kommende
Zeit? Wir haben eine ſehr erfreuliche Zunahme des Vieh-
beſtandes nach der Zahl zu verzeichnen.

Nach den Ergebniſſen der letzten Viehzählung hat unſer
Viehbeſtand nach der Zahl gut zugenommen und wir hätten
nunmehr wieder ein werbendes Kapital, von dem man regel-
mäßig Zinſen ausſchütten kann, wenn die Futterverhältniſſe
gut ſind.

Wir werden zwar in bezug auf die Aufbringung der
Schlachtrinder eine Schwierigkeit haben in der Zeit
von Mitte Dezember bis Anfang oder Mitte Februar. Die
Schwierigkeiten werden aber nicht entfernt ſo groß werden
wie im vergangenen Winter. Es ſind auch bereits Vor-
kehrungen getroffen, die in der fraglichen Zeit die Auf-
bringung des Viehes, inbeſondere für die Heeresverwaltung,
weſentlich erleichtern werden.

Schwieriger liegt die Sache bei den Schweinen, da
unſer Maſtfutter für Schweine begrenzt iſt. Zurzeit haben
wir noch Schwierigkeiten bei der Aufbringung von Fett-
ſchweinen, die ſich, ſoweit die Heereslieferung in Frage
kommt, in der letzten Zeit verringert haben, hinſichtlich der
Verſorgung der Zivilbevölkerung aber wachſen werden und,
wie ich befürchte, ſtark, ſobald das Hausſchlachten anfängt.
Jm übrigen aber iſt erfreulich, daß auch den Kommunal-
verbänden durch die Schweinemaſtverträge wenigſtens ein
beſtimmtes Minimum an fetten Schweinen geſichert iſt, die
im Winter zur Ablieferung gelangen.

Für die Frage der Fleiſchverſorgung ſind auch die
Viehpreiſe, die Vermittlungsgebühren der Viehhandels-
verbände und die Kleinhandelspreiſe des Fleiſches von
großer Bedeutung. Es iſt bereits eine Senkung der Schlacht
viehrichtpreiſe vorgenommen worden. die bereits eine Herab
ſetzung der Fleiſchpreiſe zur Folge hatte.

Auch das halten wir, ſo ſchloß der Redner ſeinen Vor
trag, ſür ein Mittel, um die Gleichmäßigkeit der Fleiſch
verteilung nach Maßgabe der Reichsfleiſchkarte durchzu-
führen. Es ſoll nicht mit Fug geſagt werden können, daß
viele Leute auf den Bezug von Fleiſch verzichten, weil die
Preiſe für ſie nicht erſchwinglich ſeien.

e Politiſche Rundſchau
Deutſches Reich

Oberſtlentnant Deutelmoſer.
Durch Kabinettsorder iſt dem bisherigen Chef des Kriegs

yreſſeamtes, Major Deutelmoſeg, unter Wileihung des Cha
„akters als Oberſtleutnant und mit der Generalſtabsuni-

form der Avſchied erteilt worden. Oberſtleutnant Deutel-
moſer tritt bekanntlich an die Spitze der Preſſeabtei-
lung des Auswärtigen Amtes. Mit der Wahr-
nehmung der Stelle des Chefs des Kriegspreſſeamts iſt der
Major im Generalſtabe, Stotten, beauftragt worden.

Ein Strafantrag des Reichskanzlers?
Die „Berliner Morgenpoſt“ brachte letzthin die folgende

Mitteilung:
„Wie wir hören, hat Reichskanzler v. Bethmann Holl-

weg bei der zuſtändigen Staatsanwaltſchaft Strafantrag
gegen den Schriftſteller Grafen Ernſt Reventlow wegen
Beleidigung geſtellt. Die Beleidigung ſoll in der
letzten Verſammlung des „Unabhängigen Ausſchuſſes für
einen deutſchen Frieden“ gefallen ſein.

Graf Reventlow hat in jener Verſammlung denkbar
ſchärfſte politiſche und perſönliche Angriffe gegen den Kanz-
ler gerichtet und von ihm u. a. behauptet, daß er bei Durch
führung ſeiner Kriegspolitik auch vor der Verwendung be
wußt falſcher Mittel nicht zurückſchrecke“.

Hierzu bemerkt die Deutſche Tageszeitung'“,
daß Angaben und Urteil der „Berliner Morgenpoſt“ aus-
ſchließlich auf einem Berichte der „Germania“ über jene
Verſammlung beruhen, welcher gleich nach ſeinem Erſchei-
nen vom Abgeordneten Fuhrmann und dem Grafen Revent-
low als eine Entſtellung der auf der Verſammlung ge-
machten Ausführungen bezeichnet wurde. Es iſt deshalb
unverſtändlich, daß das Blatt den Satz ſchreibt: „Graf R.
hat behauptet“ uſw. Wie uns im übrigen Graf Re-
ventlow mitteilt, iſt ihm bis jetzt keine Beſtätigung
der Angabe der „Morgenpoſt“ zuteil geworden, daß der
Reichskanzler Strafantrag gegen ihn geſtellt habe.

Aus Stadt und Amgebung
Benutzt das friſche Gemüſe!

Ein neuer, aber ſelbſtverſtändlicher Mahnruf: Benutzt
das friſche Gemüſe! Laßt kein friſches Gemüſe umkommen
aus Unachtſamkeit oder Bequemlichkeit!

Dieſe Mahnung gilt gleichmäßig für Stadtfrauen nud
Landöfrauen.

Die Stadtfrau iſt verwöhnt in bezug auf Gemüſever-
brauch. Der Markt bringt täglich oder wenigſtens ein bis
zweimal in der Woche in Hülle und Fülle friſches Gemüſe.
Spinat, Kohlrüben, Kohlrabi, Grünkohl, Rotkohl, Weißkohl,
Mohrrüben Sellerie, Roſenkohl, Rotebeete gibt es zur Zeit.
Aber trotz der Auswahl und der Menge ſcheinen manche
Hausfrauen an dem Vorhandenen noch nicht genug zu ha-
ben. Sie kaufen Dörrgemüſe und verwenden es in einer
Zeit, wo der Markt uns noch friſche Ware bringt.

Jſt das Unachtſamkeit? Jſt es Bequemlichkeit?
Auch der Landfrau kann nur dringend die Mahnung

geſagt werden: Benutzt das friſche Gemüſe! Laßt kein fri-
ſches Gemüſe umkommen.

Wenn Gemüſe im Garten ungenützt ſteht und verfault,
iſt es Schaden an unſerem Nationalgut für die Ernährung.
Es mag zuweilen aus Mangel an Zeit geſchehen, iſt aber
vielfach Unachtſamkeit, Unwiſſenheit und Bequemlichkeit.

Und doch hilft das Gemüſe, das reich an Nährſtoffen, be-
ſonders auch an pflanzlichem Eiweiß iſt, uns die Ernäh-
rungsſchwierigkeiten überſtehen. Und doch hilft Gemüſe
uns die Kartoffelknappheit leichter ertragen und von vorn-
herein die Kartoffel ſtrecken.

Landfrauen und Stadtfrauen, helft auch in bezug auf
Kartoffelſtreckung bedacht ſein vhne neue Maßnahmen. Be-
nutzt das friſche Gemüſe und ſchont von ſelber das Dörrge-
muſe urv o Gwemuſervnſerven. Serd erngedenk der gro-
ßen Verpflichtung!

Benutzt das friſche Gemüſe! Laßt kein friſches Gemüſe
umkommen!

Theater in der „Funkenburg.“
Am Sonntag, den 5. November abends 8 Uhr findet das

2. Gaſtſpiel des Direktors O. Schlegel mit einer Aufführung
des prächtigen Romanſchauſpiel: „Der jungen Seele
bitteres Weh“ von Erich Frieſen ſtatt. Das Schauſpiel
konnte am 10. Mai d. J. in Leipzig zum erſten Male gegeben
werden und fand dann 50 volle Häuſer. Die „L. N. N.“ ſchrei
ben unterm 11. Mai u. a.: Das Schaufpiel zeichnet ſich vor

anderen auf die Bühnen gebrachten Romandramatiſierungen
dadurch aus, daß es viel Handlung in ſich birgt und daß die
Handlung in geſchickter Steigerung gehalten iſt, die an den
Aktſchlüſſen ihre Höhepunkte erfährt. Die am Sonntag ge-
rügten Uebelſtände werden abgeſtellt.

Dom. Der Sarg wurde dann auf einer flaggengeſchmückten
Lafette nach dem Bahnhof geführt, wo Exz. v Below im
Namen des Kaiſers einen Kranz auf dem Sarge niederlegte,
Ein junger Fliegeroffizier erzählte den Hergang des Unter
ganges Bvoelckes. Nicht, wie anfänglich behauptet wurde,
wurde Boelcke durch einen gegneriſchen Schuß gefällt, ſon
dern bei einem Geſchwaderkampf mit engliſchen Fliegern
wurde ſein Flugzeug durch Zuſammenſtoß mit einem ande-
ren deutſchen Apparat beſchädigt. Bvoelcke vollzog aus über
2000 Meter Höhe noch einen ſicheren Spiral-Gleitflug bis
auf 500 Meter. Schon glaubten ſeine Kameraden ihn ge-
rettet, als das Flugzeng in Böen geriet, denen es ſeines
Schadens wegen nicht mehr ſtandhalten konnte. Boelcke
ſtürzte ab und ſtarb durch Schädelbruch. Keinen Schuß wies
ſein wenig entſtellter Körper auf. Unter den Klängen „Jech
hatt' einen Kameraden“ wurde der Sarg in den Bahnwagen
geſchoben. Während eine Kompagnie der Garde donnernd
eine dreifache Salve abfeuerte, ſetzte ſich der Eiſenbahnzug
langſam in Bewegung.

Die Pariſer Preſſe enthält Unterredungen mit öden
bekannteſten franzöſiſchen Fliegern, darunter mit dem Ser-
geanten Chainat, der Boelckes Meiſterſchaft und Ritterlich-
keit rühmt.

Gerichtszeitung
Mafſſendiebſtähle auf dem Halleſchen Güterbahnhof.
Halle. 1. November. Seit Herbſt vorigen Jahres er-

höhten ſich die Eintragungen in den Güterberaubungs-
konnten der Eiſenbahn. Alle Anzeigen wieſen darauf hin,
daß der größte Teil der Beraubungen in Halle verübt ſein
mußte. Es wurden Nachforſchungen angeſtellt, die in die-
ſem Jahre zur Verhaftung einer großen Anzahl von
Eiſenbahnangeſtellten führten. Eine Reihe von
dieſen iſt inzwiſchen von der Halleſchen Strafkammer und
vom Schöffengericht abgeurteilt worden. Fetzt hatten ſich
28 Eifenbahnangeſtellte und Arbeiter wegen
ſchweren und einfachen Diebſtahls und eine Frau wegen
Hehlerei zu verantworten. Einige Angeklagte ſind inzwiſchen
zu den Fahnen einberufen worden.

Es handelt ſich meiſt um Angehörige von ſogenannten
Rangierkolonnen. Die Angeklagten ſind zum größten Teile
geſtändig. Sie haben einzeln und zum Teil gemeinſam
Güterwagen erbrochen oder ſchon geöffnete Wagen beraubt.
Sie behaupten, daß beim Rangieren die Verſchlüſſe riſſen
und auch der Jnhalt beſchädigt würde. So ſeien Bohnen,
Graupen und Zucker aus den einzelnen Wagen gerieſelt und
zwiſchen die Schienen gelaufen. Damit dieſe Waren nicht
umkämen, habe man ſie anſgeſammelt und mit nach Hauſe
genommen. Zu dieſem Zwecke führten die Angeklagten
merkwürdigerweiſe immer Säcke bei ſich. Beſonders beliebt
war das Stehlen von Tabak, Zigarren und Zigaretten. Auch
HKakav und Schokolade fielen den Dieben reichlich in die
Hände. Zucker in jeder Form wurde zentnerweiſe geſtohlen.
Auch Kaffee war ein begehrter Artikel. Jn einemFalle wurde
ein größere Anzahl von Likörflaſchen entwendet. Bei den
Hausſuchungen wurden größere Mengen von Lebensmitteln
vorgefunden, von denen jedoch nicht immer nachgewieſen
werden kann, daß ſie geſtohlen ſind. Der Rangiermeiſter
K. hielt einmal ſeine Mütze unter einen Wagen, aus dem
Graupen rieſelten, und ſagte dann, es ſind ja nur Graupen.
Er ſchüttete ſie wieder aus und machte der zuändigen
Stelle Mitteilung davon, daß der Wagen lecke. Er ſollte
ſich hierdurch auch eines Diebſtahls ſchuldig gemacht haben.
Der Beamte T. führte eine Einrichtung bei ſich, mit deren
Hilfe man entfernte Plomben wieder befeſtigen
konnte. Zu dieſem ſagt der Vorſitzende: „Sie haben wohl
geglaubl, in Rußland zu ſein. So etwas gibt es in Preu-
ßen nicht. Wenn ein Beamter ſich ſchuldig macht, wird er
beſtraft.“

Die Angeklagten entſchuldigen ſich mit großer Notlage
und Mangel an Lebensmitteln. Da der Raub verteilt wurde,
kam auf den einzelnen immer verhältnismäßig wenig.
Der Staatsanwalt hält ſämtliche Angeklagte für überführt
und beantragt Gefängnisſtrafen bis zu einem Jahre und
ſechs Monaten.

Das Gericht ſpricht die Angeklagten Bii, Me., Schu.,
Wo. und Kö. frei, weil man den vier erſteren nicht nach-
weiſen kann, ſie etwas an ſich gebracht haben. Der
letztere hätte ſich zwar auffällig benommen, jedoch von dem
Vorfalle der zuſtändigen Stelle Mitteilung gemacht. Die
anderen Angeklagten wurden wegen Mundraubs oder fort
geſetzten Diebſtahls zu Haft oder Gefängnisſtrafen
von drei Tagen biszueinem Jahre verurteilt
Das Urteil wurde nachmittags kurz nach 5 Uhr verkündet.

Aus Provinz und Reich
Eine Million Mark Reichsmittel zur Unterſtützung der

Leipziger Meſſe.
Berlin, 31. Oktober. Der Ausſchuß des Reichstags für

Handel und Gewerbe nahm den nationalliberalen Anu-
trag, die verbündeten Regierungen zu erſuchen, zwecks Un-
terſtützung und Förderung der Leipziger Meſſe eine Millivn
Mark aus Reichsmitteln in den Etat einzuſtellen, an. Hier-
auf wandte ſich die Beratung den Fragen der Uebergangs-
wirtſchaft zu.

Das Eiſerne Kreuz 1. Klaſſe für Dehmel.
Berlin, 1. November. Der Dichter Richard Dehmel, der

als Leutnant der Landwehr im Dienſte des Oberbefehls-
habers Oſt ſteht, iſt mit dem Eiſernen Kreuz erſter Klaſſe
ausgezeichnet worden. Dehmel
jähriger zu Beginn des Krieges beim Jufanterie- Regiment
31 eingetreten und hat dann bei einem Landwehr- Regiment
im Ober-Elfaß gefochten.

Boelckes Heimkehr.
Berlin, 2. November. Ueber die Ankunft der Leiche

Bvelckes am geſtrigen Abend in Deſſau wird dem „B.L.A.“ be
richtet: Dem Abteil 1. Klaſſe des Eilzuges entſteigt die Fa-
milie Boelcke. Sie iſt ſchnell umringt von Herren in Zivil
und Uniformen, die ihr Beileid ausſprechen. Jn ſchier end-
loſer Folge werden rieſige Lorbeerkränze aus dem Eiſen-
bahnwagen getragen. Dann wird der Sarg frei, den das
ſchwarz- weißrote Fahnentuch umgibt. Feldflieger heben
ihn heraus und tragen ihn zum Leichenwagen. Hinter dem
Sarge des toten Bruders ſchreitet der jüngere Bruder, auf
ſchwarzem Kiſſen trägt er die Orden des Toten. Der Zug
ſetzt ſich in Bewegung, durch ein dichtes Spalier ehrlich trau-
ernder Menſchen. Vor der Johanniskirche ſtehen drei Geiſt-
liche. Der Sarg wird unter Orgelklang zum Ehrenplatz
vor dem Altar getragen. Ein Geiſtlicher ſpricht in wenigen
Worten den Hinterbliebenen Troſt zu. Es folgt ein kurzes
Gebet und unter leiſen Orgelklängen zerſtreut ſich die Menge.

Ueber die Trauerfeier in Cambrai wird berichtet:
Am Dienstag fand in Cambrai die Totenfſeier für

Boelcke ſtatt, zu der die Eltern und Brüder des Toten er
ſchienen waren. Um 3 Uhr erſchien der Höchſtkommandie-
rende, Kronprinz Rupprecht, Kommandierender General
Sixt v. Arnim uſw. Diviſionspfarrer Selte pries den
ſchönen Tod es Gefallenen, der niemals beſiegt worden ſei.
Während der Feier ſchwebten deutſche Flieger über dem

war als Zweiundfünfzig-

W

Zurnen, Spiel und Sport.
Wir bitten die hteſigen Turn und ſporttreibenden Vereine, uas mit ihren Ver
inſtaltungen auf dem laufenden zu halten, damit entſprechende Würdigung in

dieſer Spalte erfolgen kann. (Die Redaktion.

Die Wettkämpfe im Wehrturnen und Friedrich Ludwig
Jahn. Mit den Wettkämpfen im Wehrturnen, wie ſie in
dieſem Jahre mit ihren Ausſcheidungs- und Entſcheidungs-
kämpfen vom Kiregsminiſterium zum erſten Male angeord-
net und durchgeführt ſind, hat eine alte Forderung Jahns,
wie ſo manche andere, jetzt endlich ihre Erfüllung gefunden.
Ueber ſolche Wettkämpfe ſchreibt er in ſeinem, gerade für
unſere Zeit ſo überaus leſenswertem Deutſchen Volks-
tum“ zur Ausgeſtalt der Volks und Erinnerungsfeſte: „Es
verſammle ſich jedes Kirchſpiel zum Anhören der Predigt,
hernach übt ſich die Jugend in Wettſpielen. Jedes
Kirchſpiel ſchickt dann die Beſten von den Obſiegern in den
Wettſpielen und Waffenübungen beim nächſten Feſt in die
Kreisſtadt, jeder Kreis wieder den Beſten in der Folge in
die Markſtadt, die Mark in die Landesſtadt. Und ſo findet
ſich am Feſte dort, wo der König Hof hält, die Ausleſe der
Jugend und des männlichen Alters zuſammen!“ Viel-
leicht ſehen wir in der Zukunſt, in Friedenszeiten auch den
letzten Teil erfüllt: wenn in den einzelnen Bundesſtaaten
die Beſten feſtgeſtellt ſind, dieſe dann im Stadion im Grune-
wald in Gegenwart des Kaiſers alljährlich um den Sieges-
preis im Endkampf ihre Kräfte meſſen, um ihn aus ſeiner
Hand in Empfang zu nehmen.

Schkenditz. (Eig. Berichterſtatter.) Am vergangenen
Sonntag trafen ſich in Halle im Verbandsſpiel Preu-
ßen I- Schkeuditz und Halle 96 III. Es entbrannte
ein harter Kampf. Trotz geſchickt ausgeführter Angriffe
konnte kein zahlenmäßiges Reſultat erzielt werden und muß-
ten ſich beide Mannſchaften, da das Endergebnis 0:0 blieb,
in die wertvollen Punkte teilen. Preußen ſetzte gleich nach
Anfang des Spiels mit einem flotten Spiel ein und drängte
ziemlich auf den Gegner ein. Alle Angriffe ſcheiterten aber
an die gute Verteidigung. Das Spiel brachte ſchöne und
ſpannende Momente beſonders vor dem Tor. Der Preußen-
Sturm hielt tapfer ſtand und kämpfte unermüdlich gegen
den Feind, ſodaß durch dieſes Spiel beide Mannſchaften
„Preußen“ an erſter und Halle 96 an zweiter Stelle ſtehen
bleiben. Am kommenden Sonntag ſpielt die J. Mann
ſchaft in Merſeburg im Verbandsſpiel gegen V. f. B. II-
Merſeburg. Spielanfang 24 Uhr. Das Spiel der zwei-

ten Mannſchaft (10 Mann) fand ebenfalls in Halle ſtatt
gegen Wacker dritte und vierte Mannſchaft kombiniert. Res
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ſultat 2:2 (Halbzeit 2:0 für Wacker). Nächſten Sonntag
ſpielt dieſelbe Mannſchaft in Halle das Returſpiel gegen
Boruſſia IV. Spielanfang 3 Uhr.

Die Mitteldentſche Kronprinzenmannſchaft, die am 12.
November in Leipzig-Connewitz auf dem Sportfreundeplatz
gegen Süddeutſchland antritt, iſt geſtern abend vom Spiel-
ausſchuß in Gemeinſchaft mit dem Verbandsvorſtand fol
gendermaßen aufgeſtellt worden: Tor: Kühnel-Branden-
burg-Dresden; Verteidiger: Leumann, Dresdener Sport-
klub und Schneider, Eintracht-Leipzig: Läufer: Umlauf,
Sportfreunde-Leipzig, Friederich, Gutsmuts- Dresden und
Fiſcher, V. S. B.Leipzig; Stürmer: Mückenheim, Spiel-
vereinigung-Leipzig, Kuntzſche, Eintracht-Leipzig, Paulſen,
Sportklbu-Weimar, Strehl, Fortung-Leipzig und Gäbelein-
Sportverein-Magdeburg. Erſatzleute ſind: Weber, Eintracht-
Leipzig, Winkert, SportfreundeLeipzig, Feuſtel, Fortuna-
Leipzig und Kaden-Naſenſport- Leipzig.

Bunte Zeitung
Ein Norweger, der noch Stolz hat.

Ueber eine unglaubliche Unverſchämtheit des eng-
kiſchen Geſandten in Norwegen und die verdiente
Abfuhr, die ihm ein norwegiſcher Schiffsreeder erteilt hat,
wird dem „Verein für das Deutſchtum im Ausland“ von ſei
nem Vertrauensmann in Norwegen geſchrieben:

Ein norwegiſcher Schiffsreeder hatte kürzlich
eines ſeiner Schiffe verkauft und erhielt darauf vom eng-
liſchen Geſandten in Kriſtianig ein Schreiben folgenden Jn-
halts: „Mein Herr! Sie haben eines Jhrer Schiffe verkauft,
ohne vorher die Erlaubnis der engliſchen Regierung ein
zuholen. Bei einer Wiederholung werden Sie keine Bunker-
kohlen mehr erhalten.“

Der Reeder hat folgendes geantwortet: „Jch bin im
Beſitz Jhres ſehr geehrten Briefes. Da ich norwegiſcher
Bürger bin, ſo habe ich mit der engliſchen Regierung nichts
zu ſchaffen. Kohlen kann ich wohl auch anderswo bekommen.

e r r er Se ee

Jm Uebrigen habe ich bis jetzt nicht gewußt, daß Nor-
wegen eine engliſche Kolonie iſt.“

Schade, daß in Norwegen die ſtolzen Leute langſam
ausſterben. Wenn Jbſen heute ſeine Landsleute vor Eng-
land kriechen ſähe!

Die Geſchichte eines Haſenbraten.

Ueber ein erſtaunliches Jagderlebnis erhält die „Voſſ.
Ztg.“ aus ihrem Leſerkreiſe die folgende launige, aber
wahrheitsgetreue Schilderung:

Herr Bankier Meyer vom Kurfürſtendamm kam in die-
fer fleiſcharmen Zeit auf den guten Gedauken, dem Fami-
lienmittagstiſch durch einen auf dem eigenen Jagoögelände
geſchoſſenen Haſen erneuten Glanz zu verleihen. Mit Muni-
tion und Nahrungsmittelvorrat verſehen, begab er ſich auf
ſein a in der Nähe Berlins. Und das Jagöglück
war ihm günſtig: es führte ihm einen ſtattlichen Meiſter
Lampe vor die Flinte, der im wolgegzielten Feuer ſein nicht
mehr ganz junges Leben aushauchte. Kaum hatte Herr
Meyer mit ſeiner Beute die Straßen des nahen märkiſchen
Städtchens wieder betreten, als ſich der Ortspoliziſt nahte
und mit finſterer Miene Auskunft forderte, wohin er mit
dem Haſen wolle. Herr Meyer erklärte, daß er den Haſen
auf ſeinem eigenen Jagöterrgin erlegt habe und ihn nun
zum Selbſtverbrauch each Berlin mitnehmen wolle. „Js
nich!“ entſchied der Ortsgewaltige. „Alles erlegte Wild, das
hier eingeführt wird, muß laut Beſtimmung dem hieſigen
Wildbrethändler käuflich überlaſſen werden“. Herrn Meyer
blieb ſchließlich nichts übrig, als ſich zum Wilöbrethändler
zu begeben und ihm den Haſen anzubieten. Dieſer erklärte
ſich ſofort bereit, den Haſen zu nehmen und den behördlich
feſtgeſetzten Preis von 2,50 Mk. zu zahlen. „Gut“, ſagte Herr
Meyer, „aber ich kaufe ihn ſofort wieder zurück, da ich ihn
in Berlin verſpeiſen will. „Wie ſie wollen“, entgegnete der
Wildbrethändler, „aber Jhnen koſtet er jetzt 6 Mark“.
Wirklich beſtätigte der noch anweſende Ortspoliziſt, daß dem
Kaufmann das Recht zuſtehe, für ſeine „Unkoſten“ und
„Auslagen“ ſowie den Geſchäftsgewinn 3,50 Mk. für jeden
Haſen zu berechnen, und Herr Meyer mußte außer den vom
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Kaufmann erhaltenen 2,50 Mk. noch weitere 3,50 Mk. zahlen.
Aufatmend war er im Begriff, ſich in den Vorortzug nach
Berlin zu ſetzen, als ihn eine kräftige Hand am Rockzipfel
ergriff und ihn wieder ins Freie zog, während der Zug ab
fuhr. Der Mann mit der roten Mütze ſchrie ihm an: „Wo
hin wollen Sie mit dem Haſen?“ Verzweifelt erzählte Herr
Meyer nun die ganze Geſchichte der Beſitzergreifung des
Haſen. Doch mit unerſchütterlicher Ruhe erklärte der Sta
tionsvorſteher, er habe Anweiſung, darauf zu achten, daß
kein Wild ausgeführt werde; nur die Leber dürfe Herr Meyer
nach Berlin mitnehmen, den Haſen ſelbſt müſſe er an Ort
und Stelle verſpeifen. Als Herr Meyer dann wieder zu
ſich kam, kehrte er in das Hotel des Städtchens ein und tele-
graphierte ſeiner beſſeren Hälſte, ſie möge einpacken und auf
einige Tage zu ihm aufs Land kommen. So wurde aus
dem harmloſen Appetit auf einen Haſenbraten eine koſt
ſpielige Herbſtreiſe.

Witze vom Tage.

Der vorſichtige Vrlauber. Der Regiments
kommandeur geht durch den Schützengraben und ſtellt Fra
gen an die Leute.

„Sie ſind auf Patronille, da ſehen ſie eine feindliche Pa
trouille in der Nähe was tun Sie da?“

„Jch laſſe mich auf keine Schießerei ein, Herr Oberſt!“
Gut und warum nicht

„Weil ich nächſtens in Urlaub fahren möchte!“
(„Simplieiſſimus“.)

Bei Tiſch. „Sei doch ſo gut, und gib mir die Sauce.“
„Man ſagt nicht mehr Sauce, ſondern Tunke.“
„Sollſt recht haben. Dann reiche mir bitte die Tunkisre.“

(„Luſtige Blätter“.)
Anzügliches Lob. Beſucherin: „Die Vaſe, die ich

Jhnen zum Geburtstag mitgebracht. gefällt Jhnen alſo?“
Hausfran: „Außerordentlich! Was man doch um ein

paar Pfennige heutzutage für reizende Sachen kaufen kann!“
(„Meggendorfer Blötter“.)
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Bekanntmachung über Bezugsſcheine. Bekanntmachung über di Regelung des Verkehrs

mit Web, Wirk und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916

Auf Grund der 88 11, 19 der Bekanntmachung über die
Regelung des Verkehrs mit Web, Wirk- und Strickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Geſetzbl. S.
463) bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

F t.
Die Bekanntmachung, betreffend die von der Regelung des

Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche
Bevölkerung ausgeſchloſſenen Gegenſtände vom 10. Juni 1916
(Reichs-Geſetzbl. S. 463) nebſt den hierzu erlaſſenen Bekannt-
machungen vom 13. Juli 1916 (Reichs-Geſetzbl. S. 693), 7. Au
guſt 1916 Reichs-Geſetzbl. S. 923), 21. Auguſt 1916 (Reichs-Ge-
ſetzbl. S. 938) und 9. September 1916 (Reichs-Geſetzbl. S. 1009)
werden aufgehoben.

8 2.
Die Vorſchriften der Bekanntmachung über die Regelung des

Verkehrs mit Web, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche
Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Geſetzbl. S. 463) mit
Ausnahme der 88 7, 8 Abſ. 6, 88 10, 14, 15 und 20 finden auf
die im nachſtehenden Berzeichnis A (Freiliſte) aufgeführten Ge
genſtände keine Anwendung. Als Kleinhandelspreiſe gelten die
nach der Bekanntmachung über Preisbeſchränkungen bei Ver-
käufen von Web, Wirk- und Strickwaren vom 30. März 1916
(ReichsGeſetzbl. S. 214) zuläſſigen Preiſe.

Den Krankenanſtalten und Krankenkaſſen mit eigener Ver-
bandſtoffniederlage iſt es verboten, auf Grund von Nr. 16 des
nachſtehenden Verzeichniſſes A Verbandſtoffe ohne Bezugsſchein zu
erwerben. Die Ausſtellung von Bezugsſcheinen für ſie erfolgt
durch die Reichsbekleidungsſtelle Abteilung 3 für Anſtaltsverſor-

ung auf dem in Z 16 der Bekanntmachung über die Regelung
es Verkehrs mit Web, Wirk- und Strickwaren für die bürger-

liche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 vorgeſchriebenen Wege. Die
Reichsbekleidungsſtelle iſt berechtigt, anſtelle einer Erteilung von
Bezugsſcheinen die unmittelbare Lieferung von Verbandſtoffen zu
veranlaſſen

Verzeichnis A (Freiliſte).
1. Seoffe aus Natur oder Kunſtſeide.
2. Halbſeidene Stoffe, ſofern Kette oder Schluß ausſchließlich

aus Natur- oder Kunſtſeide beſteht.
3. Alle Gegenſtände, die abgeſehen von Futter und Zutaten

ausſchließlich aus den unter Nummer 1 und 2 genannten
Stoffen hergeſtellt ſind. Für Strümpfe und Handſchuhe
gelten jedoch die Beſtimmungen unter Nummer 4.

4. Strümpfe aus Natur- oder Kunſtſeide. Halbſeidene
Strümpfe; darunter ſind nur ſolche zu verſtehen, die nach
der Fläche mindeſtens zur Hälfte aus Natur- oder Kunſt-
ſeide beſtehen. Baumwollene Damen, Knaben- und Mäd-
chenſtrümpfe, von denen das Dutzendpaar weniger als 450
Gramm wiegt. Baumwollene Herrenſocken, von denen das
Dutzendpaar weniger als 350 Gramm wiegt. Baumwollene
Kinderſocken bis zur Größe 8, von denen das Dutzendpaar
weniger als 250 Gramm wiegt. Für durchbrochen ge
muſterte Strümpfe iſt dieſe Grenze in jedem Falle um je
50 Gramm weniger anzunehmen.
Baumwollene Füßlinge (Erſatzfüße).
Seidene und halbfeidene Handſchuhe. Solche baumwollene
gewirkte leichte Sommerhandſchuhe, die ausſchließlich aus
80 er einfach oder feinerem Garn hergeſtellt ſind. Dagegen
ſind alle ganz oder teilweiſe gefütterten oder doppelgearbei-
teten oder geklebten baumwollenen Stoffhandſchuhe bezugs-
ſcheinpflichtig.

5. Bänder, Kordeln, Schnüre und Litzen.
träger und Strumpfbänder.

6. Spitzen und Beſatzſtickereien.
Wäſcheſtickereien und bemuſterte oder geſtickte Tülle, ſämtlich
nur bis zu einer Breite von 30 cm. Tapiſſeriewaren,
Poſamentierwaren für Möbel und Kleiderbeſatz, Taſchen
2 oder ohne
Lanevas und glatte Kongreßſtoffe ſind bezugsſcheinpflichtig.7. Mützen, Hauben, Hüte und Schleier. hirgervemnnßteorts

8. Schirme und Schirmhüllen.
9. Teppiche, Läuferſtoffe, ungefütterte Bettüberdecken und ab-

gepaßte farbige Tiſchdecken.
Matratzen und fertiggefüllte Jnletts, Polſterwaren.
Steppdecken ſind bezugsſcheinpflichtig.

10. Möbelſtoffe mit Ausnahme der Futterſtoffe zu Möbeln
und Vorhängen.
n Wandbeſpannſtoffe, Gobelins und Gobelins-
ſtoffe.

1I1. nen und Vorhänge, beide, ſoweit ſie abgepaßt gewebt

Schnürſenkel, Hoſen-
Gürtel aus Gummiband.

und.
Gemuſterte Tüll- und Mullgardinen meterweiſe.

18. Velvets (baumwollene Sammete) und ſolche halbſeidene
Sammete, die nicht unter Nümmer 2 ſallen.

14. Baumwollene Skickereiſtoffe, baumwollene r oder
gewirkte Spitzenſtoffe und baumwollene glatt o
gewebte undichte Kleiderſtoffe.

er gemuſterte

(Reichs-Geſetzbl. S. 463).
Vom 31. Oktober 1916.

15. Baumwollene bedruckte undichte Kleiderſtoffe.
15 a. Wachstnch.
15 b. Alle Gegenſtände, die abgeſehen von Futter und Zutaten

ausſchließlich aus den unt r Nummer 13, 14, 15 und 15 a
genannten Stoffen hergeſtellt ſind.

16. Verbandſtoffe und Damenbinden.
Orthopädiſche Bandagen.

17. Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaſchen), insbe-
ſondere Bäffchen, Rüſchen, Halskrauſen, Jabots.

19. Fextige Fracks, Uniformbeſatz.
Militäruniformen, Militärausrüſtungsgegenſtände (d. h.
nur für Militärperſonen verwendbare Gegenſtände), Wickel-
gamaſchen

21, Mit Pels gefütterte oder überzogene Kleidungsſtücke.
Jmitierte Pelsgarnituren aus baumwollenem oder wollenem
Plüſch, Krimmer oder Aſtrachan.

23. Fertige Säuglingsbekleidung für Kinder bis zu einem Jahre.
Gummiunterlagen für Säuglinge.

24. Korſette, ſoweit ſie am 31. Oktober 1916 fertiggeſtellt waren.
26. Gemuſterte weiße Tiſchzeuge, ſoweit ſie abgepaßt gewebt ſind.
27. Reiſe und Schlafdecken. ſofern der Kleinhandelspreis 50

Mark für das Stück überſteigt.
28. Kragen und Manſchetten, Vorſtecker und Einſätze, Kravatten.
29. Taſchentücher, ſofern ſie der Fläche nach zu einem Drittel

oder mehr aus Spitzen beſtehen.
31. Schuhwaren.
35. Gummimentel und gummierte Badeartikel.

ung ſteht GErſatzgummierung gleich.
36. Spielwaren aus Web, Wirk- und Strickwaren, ſoweit die

dazu erforderlichen Stoffe am 2. September 1916 bereits
zugeſchnitten waren

37. Gegenſtände, deren Kleinhandelspreis nicht mehr als 1 Mark
für das Stück beträgt, mit Ausnahme von Strümpfen,
Handſchuhen, Taſchentüchern und Scheuertüchern. Für
Stoffe gilt jedoch die Beſtimmung unter Nr. 38 Von dieſen
Gegenſtänden darf zu gleich r Zeit an dieſelbe Perſon nicht
mehr als je ein Stück derſelben Ware veräußert werden.

38. Stoffe bis zu Längen von 30 em, ſowohl Reſte wie vom
Stück geſchnitten, ſofern der Kleinhandelspreis für dieſen
Stoffreſt oder dieſes abgeſchnittene Stoffſtück nicht mehr
als Mark beträgt. Von dieſen Stoffreſten oder abge-
ſchnittenen Stoffſtücken darf zu gleicher Zeit an dieſelbe
Perſon nicht mehr als je 1 Stück derſelben Waren ver-
äußert werden.
Jn Fällen, in denen Rabatt auf die Preiſe gewährt

wird, ſind die Preiſe nach Abzug des Rabatts maßgebend.
Alle nach dem 31. Oktober 1916 fertiggeſtellten Kor ette müſſen

vor der Fertigſtellung auf der Jnnenſeite am unteren Rande den
deutlich ſichtbaren unguswaſchbaren Stempel: Nach dem 31. Ok-
tober 1916 fertiggeſtellt erhalten. Sofort nach Veröffentlichung
dieſer Bekanntmachung haben ſämtliche Fabrikations-, Groß-
handels und Kleinhandelsbetriebe, in denen Korſette auf Lager
ſind, eine Aufnahme zu machen, in der die bei ihnen lagernden
Korſette ſtück- oder dutzendweiſe einzutragen ſind. Das Aufnahme-
verzeichnis iſt mit Datum und Unterſchrift des Jnhabers abzu
ſchließen, ſorgſam aufzubewahren und den Ueberwachungsperſonen
auf Verlangen vorzulegen. Vor Abſchluß dieſes Aufnahmever-
zeichniſſes iſt der Verkauf von Korſetten verboten. Jedes ver-
kaufte Korſett iſt von dem Aufnahmeverzeichnis abzuſchreiben.

Der Gummier-

C D.

Bezugsſcheine für die im nachftehenden Verzeichniſſe B auf-
geführten Gegenſtände können, ohne Prüfung der Notwendigkeit
der Anſchaffung erteilt werden, wenn der Antragſteller durch Vor
legung einer Abgabebeſcheinigung einer von der Reichsbekleidungs-
ſtelle zu beſtimmenden Annahmeſtellen nachweiſt, daß er dieſer
ein entſprechendes gleichartiges von ihm getragenes gebrauchs-
fähiges Oberkleidungsſtück entgeltlich oder unentgeltlich überlaſſen hat.

Auf einem derartigen Bezugsſchein muß das Oberkleidungs-
ſtück nach dem Wortlaut des nachſtehenden Verzeichniſſes B mit
der dort aufgeführten Preisgrenze angegeben ſein. Gewerbe-
treibende dürfen im Kleinhandel und in der Maßſchneiderei gegen
derartige Vezugsſcheine nur ſolche in nachſtehenden Verzeichnis B
aufgeführte Oberkleidungsſtücke veräußern, deren Kleinhandelspreis
die dort aufgeführten Preisgrenzen überſteigt.

Das Nähere, insbeſondere die Beſchränkung der Stückzahl,
für die derartige Bezugsſcheine ausgeſtellt werden können, beſtimmt
die Reichsbekleidungsſtelle.

Als Kleinhandelspreiſe gelten die nach der Bekanntmachung
über Preisbeſchränkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- und
Strickwaren vom 30. März 1916 (Reichsgeſetzbl. S. 214) zuläſſigen
Preiſe.

Verzeichnis B (Bezugsſchein gegen Abgabe-
beſcheinigung).

1. Fertige Herrenoberkleidung, ſofern der Kleinhandelspreis
für den Rock- und Gehrockanzug 150, Mark

den Sack- und Sportanzug 130,

für den Rock und Gehrock 100, Mark
die Sackjacke

die Weſtdas Beinkkeid t. 36den Winterüberzieher 160,
den Sommerüberzieher 130,

überſteigt.
2. Fertige Damenvvertteidung, ſofern der Kleinhandelspreis

für den Damenmantel 130, Mark
den Backfiſchmantel, 110
das Jackenk leid. 160,
das Waſchklei s 75die wollene Bluſe 40,die Waſchbluſe 930,den wollenen Morgenrock 60,
den Waſchmorgenrock 40
das garnierte wollene Kleid 225,
den Kleiderrock 55überſteigt.

ſofern der Kleinhandelspreis
für den Mantel

das wollene Kleid
„das Waſchkleid

überſteigt.
4. Die nach Maß anzufertigende, in Nummer 1, 2 und 3

aufgeführte Herren Damen-, Mädchen- und Kinderober-
kleidung, die beiden letzteren für das unter Nummer 3 ge-
nannte Alter, ſofern die unter Nummer 1, 2 und 3 ange-
gebenen Preisgrenzen überſchritten werden.

Die Beſtimmungen des vorſtehenden Verzeichniſſes B für
wollene Oberkleidung gelten auch für Oberkleidung aus Stoffen,
die aus Miſchungen von Wolle mit anderen Spinnſtoffen, ins

75, Mark
50
30,

beſondere mit Baumwolle, hergeſtellt ſind.
In Fällen, in denen Rabatt auf die Preiſe gewährt wird,

ſind die Preiſe nach Abzug des Rabatts maßgebend.

S 4.
An Schneider, Schneiderinnen und Wandergewerbetreibende

(Hauſierer, Marktreiſende, Kleinhandelsreiſende) dürfen Waren,
die ſie für ſich im eigenen Namen erwerben, um ſie verarbeitet
oder unverarbeitet weiter zu veräußern, ohne Bezugsſchein ge-
liefert werden Lieferungen an ſie ſind aber der Beſchränkung des
g 7 Abſ. 1 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs
mit Web, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
vom 10. Juni 1916 unterworfen.

Sie haben ein Einkaufsbuch einzurichten, ſorgſam aufzu-
bewahren und während ihres Gewerbebetriebes ſtändig bei ſich zu
führen, in das der Verkäufer die an die Schneider, Schneiderinnen
oder Wandergewerbetreibenden abzugebenden Waren, ſoweit ſie
der Bezugsſcheinregelung unterworfen ſind, unter Angabe von
Stückzahl, Maß, Preis und Verkaufstag einzutragen hat. Dem
Verkäufer iſt verboten, vor Eintragung in das Einkaufsbuch die
Ware an die Schneider, Schneiderinnen oder Wandergewerbe-
treibenden auszuhändigen.

Das Einkaufsbuch iſt den mit der Ueberwachung der Vor
ſchriften in S 11 der Vekanntmachung vom 10. Juni 1916 be-
trauten Behörden und Perſonen jederzeit auf Verlangen vorzu
legen und auszuhändigen.

Die Schneider, Schneiderinnen und Wandergewerbetreibenden
dürfen bezugsſcheinpflichtige Waren nur gegen Bezugsſchein an
die Verbraucher veräußern. Das Einkaufsbuch dient zur Ueber
wachung dieſer Verpflichtung.

Die Reichsbekleidungsſtelle und nach deren näheren An-
weiſungen die amtlichen Handels-, Handwerks- und Gewerbe-
vertretungen können Ausnahmen von der Beſtimmung des Abſatz 2
dieſes Paragraphen zulaſſen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften der Zg 2 bis 4
dieſer Bekanntmachung werden nach 8 20 Nummer 1 der Be
kanntmachuug über die Regeluug des Verkehrs mit Web, Wirk-
und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni
1916 beſtraft. Auch kann nach S 15 letzerer Bekanutmachung die
zuſtändige Behörde die betreffenden Betriebe ſchließen beziehentlich
die Fortſetzung des betreffenden Wandergewerbes unterſagen.

g 6.
Dieſe Bekanntmachung tritt ſofort in Kraft. Gegenſtände,

die bisher bezugsſcheinfrei waren, aber durch dieſe Bekanntmachung
bezugsſcheinpflichtig werden, dürfen noch bis zum 30. November
1916 ohne Bezugsſchein an die Verbraucher u werden,
wenn ſie auf Grund einer Beſtellung des Verbrauchers bereits am
31. Oktober 1916 in Arbeit genommen waren.

Verlin, den 31. Oktober 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.



Ausführungs Bekanntmachung der Reichsbekleidungsſtelle
zu 88 11 und 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs

mit Web, Wirk und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung.
Vom 31. Oktober 1916.

Unter Aufhebung ber Bekanntmachung der Reichs
vekleidungsſtele vom 8. Juli 1916 (Reichsanzeiger Nr. 157)

zur Ausführung des S 11 der Bundesratsverordnung vom
Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web,

Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
wird nach Gehör des Beirats der Reichsbekleidungsſtelle
folgendes beſtimmt:

8 1.

Allgemeines.
1. Jn Zukunft kann nur die Deckung des notwendigſten

Bedarfs jedes Einzelnen an Oberkleidung, Strümpfen,
Leibwäſche und ſonſtiger Unterkleidung, ſowie des not-
wendigſten Bedarfs an Web, Wirk und Strickwaren für
Hauswirtſchaft, Handels, Gewerbe und Jnduſtriebetriebe
durch Ausſtellung eines Bezugsſcheins geſtattet werden.
Es wird daher auf die im Beſitz des Antragſtellers befind
lichen Vorräte ſorgfältig Rückſicht zu nehmen ſein.

23. Spweit der Antrag in Vertretung oder im Auftrage
eines Verbrauchers geſtellt wird, kann in der Regel von
Erörterung des Vertretungs- oder Auftragsverhältniſſes
abgeſehen werden.

3. Den Behörden, öffentlichen und privaten Kranken-
anſtalten und ſolchen anderen Anſtalten, deren Bedarf nach
Anordnung des Reichskanzlers oder der Landeszentral-
behörden von der Reichsbekleidungsſtelle gedeckt werden
ſoll, dürfen Bezugsſcheine nur von der Reichsbelleidungs-
ſtelle, nicht durch andere Stellen ausgefertigt werden.

4. Bezugsſcheine dürfen nur die auf Grund des 8 18
der Bundesratsverordnung über die Regelung des Ver
kehrs mit Web, Wirk- und Strickwaren für die bürger-
liche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 durch beſondere Ver
ſfügungen damit beauftragten Behörden und die Reichs-
bekleidungsſtelle ausſtellen. Alle anderen Behörden, auch
Militärbehbröen, ſind zur Ausſtellung von Bezugsſcheinen
nicht berechtigt. s 2
Veſonderes über die Vermutung der Notwendig-

keit der Anſchaffung.
Die Vermutung der Notwendigkeit der Anſchaffung

von gewiſſen Kleidungs- und Wäſcheſtücken kann ange-
nommen werden:

a) bei Gründung eines Haushaltes (8 3),
v) für Wöchnerinnen und Säuglinge 4),
ch bei Krankheiten und Todesfällen 8 5).

g 3.

Gründung eines Haushaltes
Es kann während des Krieges nicht als angemeſſen

erachtet werden, daß bei Gründung eines Haushaltes die
Ausſteuner in der üblichen oft auf ein Menſchenalter be-
rechneten Menge beſchafft wird. Der junge Hausſtand muß
ſich vielmehr während des Krieges mit einer weſentlich
geringeren Menge an Wäſche und Kleidungsſtücken be-
gnügen. Borratsbeſchaffung iſt alſo auch in dieſem Falle
ausgeſchloffen, und es dürfen Bezugsſcheine nur für ſolche
Gegenſtände und nur in dem Umfange gegeben werden,
wie ſie in dem neuen Hausſtande ſür das erſte Jahr ge
braucht werden.

8 4.

Wöchnerinnen und Säuglinge.
Nach s 2 Nummer 23 der Bekanntmachung des Reichs-
kanzlers über Bezugsſcheine vom 31. Oktober 1916 kann
fertige Säuglingsbekletdung vhne Bezugsſchein gekauft
werden. Bezüglich der Säuglingswäſche und der Wäſche
und Kleidungsſtücke, die für die Wöchnerinnen erforderlich
ſind, kann die Notwendigkeit der Anſchaffung in ange
meſſenem Umfange vohne weitere Erörterung als gegeben
angeſehen werden.

Für Kinder von 1--14 Jahren kann eine beſondere
Vermutung der Notwendigkeit der Anſchaffung nicht mehr
zugeſtanden werden.

Krankheiten und Todesfälle.
Bei ſchweren Krankheiten, die einen beſonders ſtarken

Verbrauch von Wäſche für den Kranken zur Folge haben,
kann auf Grund ärztlicher Beſcheinigung ein beſonderer
über das ſonſt übliche Maß hingusgehender Bezug von
Wäſcheſtücken bewilligt werden.

Jn Trauerfällen kann zwar vhne weiteren Nachweis
der Notwendigkeit für neue Oberkleidung ein Bezugsſchein
auf Trauerkleiduung gewährt werden, jedoch in keinem Falle
mehr als ſür 2 vollſtändige Oberbekleidungen.

8 6.

Befondere Kleidung für kirchliche Feiern und
beim Eintritt in einen Beruf.

Für die bei der Konfirmation beziehentlich der erſten
heiligen Kommunion übliche Feſtkleidung kann die Be-
ſcheinigung zwar ohne beſonderen Nachweis des Bedürf-
niſſes für ein Stück jedes in Betracht kommenden Kleiödungs-
ſtücke erteilt werden; es darf jedoch von den zuſtändigen
Stellen erwartet werden, daß ſie während der Dauer des
Krieges auch ihrerſeits auf die Einhaltung größter Spar-
ſamkeit und darauf hinwirken, daß von Beſchaffung beſon-
derer Kleidung für dieſe Zwecke möglichſt Abſtand genommen
wird.

b) Beim Eintritt in einen, Beruf kann von Erörterung
des Bedürfniſſes nur bezüglich der erforderlichen Arbeits-
kleidung abgefehen werden.

e s 7.Erleichterung der Beſchaffung des Bezugsſcheins für
neue Oberkleidung bei Abgabe getragener Stücke.

Nach 8 3 der Bekanntmachung des Reichkanzlers über
Bezugsſcheine vom 31. Oktober 1916, ſoll von der Prüfung
der Notwendigkeit der Anſchaffung neuer Herren-, Damen-,
Mädchen vder Kinderoberkleidung abgeſehen werden wenn
der Antragſteller durch Vorlegung einer Abgabebeſcheinigung
einer der von der Reichsbekleidungsſtelle zu beſtimmenden
Annaghmeſtellen nachweiſt, daß er dieſer ein entſprechendes
gleichartiges von ihm getragenes gebrauchsſfähiges Klei-
dungsſtück entgeltlich oder unentgeltlich überlaſſen hat. Der-
artige Bezugsſcheine dürfen jedoch für dieſelbe zu verſor-
gende Perſon bis Ende 1917 nur erteilt werden:

a) bei Herrenoberkleidung bis zu 2 Ueberziehern und
2 vollſtändigen Anzügen. Dabei gelten der einzelne
Rock (bzw. Jacke), die einzelne Weſte und das einzelne
Beinkleid als Teile eines vollſtändigen Anzuges;

b) bei Damenoberkleidung bis zu 2 Mänteln, 3 Kleidern,
2 Morgenröcken und 2 Waſchbluſen. Dabei gelten die

einzelne Bluſe und der einzelne Kleiderrock als Teile
eines Kleides-

e) bei Mädchen- od. Kinderoberkleidung bis zu 2 Mänteln
und 3 Kleidern.

Auf einem derartigen Bezugsſchein iſt das dem ab-
gegebenen entſprechende gleichartige Oberkleidungsſtück nach
dem Wortlaut des Verzeichniſſes B im 8 3 der Bekannt-
machung des Reichskanzlers über Bezugsſcheine vom 31. Ok-
tober mit der dort aufgeführten Preisgrenze anzugeben.
Hierzu iſt nur der Bezugsſcheinvordruck C zu verwenden,
den die Kommunalverbände von der Reichsbekleidungsſtelle
Verwaltungsabteilung unentgeltlich beziehen können.

Die Abgabebeſcheinigung lautet auf den Namen des
bisherigen Trägers des Oberkleidungsſtücks. Sie iſt nicht
übertragbar. Sie iſt von der Ausfertigungsſtelle gegen Aus-
lieferung des Bezugsſcheines abzunehmen und zu vernichten.
Die Abgabe des Bezugsſcheins iſt in der Perſonalliſte mit
dem Vermerk „Gegen Abgabebeſcheinigung“ unter Beifügung
des Namens des bisherigen Trägers einzutragen.

Bis zur Beſtimmung von Abnahmeſtellen durch die
Reichsbekleidungsſtelle können Kommunalverbände oder Ge-
meinden Oberkleidung vorläufig für die Reichsbekleidungs-
ſtelle mit deren Genehmigung annehmen. Die erforderlichen
Vordrucke können von der Reichsbekleidungsſtelle Ver-
waltungsabteilung unentgeltlich bezogen werden.

8 8.
Beſondere Vorſchriften über Bezugsſcheine ſür
Strümpfe, Leibwäſche und ſonſtige Unterkleidung.

Für Strümpfe, Leibwäſche und ſonſtige Unterkleidung
aller Art iſt vor Erteilung des Bezugsſcheines der Nachweis
des Bedürfniſſes in jedem Fall zu fordern und unter Be-
rückſichtigung der bei dem zu Verſorgenden vorhandenen
Vorräte beſonders ſorgfältig zu prüfen.

8 9.

Lieferung von Arbeitskleidung durch gewerbliche
Betriebe und ihnen angegliederte Wohlfahrts

einrichtungen.
An die Leitung von gewerblichen Betrieben oder ihnen

angegliederte Wohlfahrtseinrichtungen, die ihren Arbeitern
oder Angeſtellten Arbeitskleidung entgeltlich oder unentgelt-
lich liefern, kann die Beſcheinigung unter Berückſichtigung
der Beſchäftigungsart und der Beſchäftigungsdauer während
des Krieges, jedoch mit Einhaltung der notwendigen Spar-
ſamkeit nach Prüfung des Bedürfniſſes ausgeſtellt werden,
ſoweit nicht für ſolche Betriebe die Vorſchriften in 8 2 Ziff. 2
und 816 der Bundesratsverorönung vom 10. Juni 1916 gelten.

Dieſe Arbeitskleidung darf nicht an in dieſen Betrieben
beſchäftigte Kriegsgefangene geliefert werden. Für die Be
ſchaffung der Web, Wirk- und Strickwaren, die zur Unter
bringung nnd Bekleidung der Kriegsgefangenen dienen,
ſorgt die Militärverwaltung.

8 10.

Beſchaffung für Militärperſonen und
Kriegsgefangene.

1. Jnbetreff der Beſchaffung von Strümpfen, Wäſche
und ſonſtigen Unterzeug für Militärperſonen gilt folgendens:

a) Unteroffiziere (ausgenommen die in Ziff. 2 bezeichneten
Klaſſen) und Mannſchaften werden dienſtlich hin
reichend mit Unterzeug verſorgt, ſo daß in der Regel
ein Bedürfnis zur eigenen Beſchaffung nicht vorliegt.
Wo dies im einzelnen doch behauptet wird, bedarf es
hierzu einer Beſcheinigung des nächſten Disziplinar-
vorgeſetzten des betreffenden Unteroffiziers und Ge-
meinen. Bei erſtmaliger oder Wiedereinſtellung von
Unteroffizeren oder Gemeinen iſt, da dieſe Leute bei
ihrem Truppenteil vollkommen eingekleidel werden,
die Bedürfnisfrage grundſätzlich zu verneinen.
Offiziere, Sanitätsoffiziere, Veterinäroffiziere, Be
amte der Militär- und Marineverwaltung, Beamten-
ſtellvertrrter, Muſikmeiſter, Unterärzte, Unterveteri-
näre, Deckoffiziere, Zeugfeldwebel, Feuerwerks- und
Feſtungsbau-Feldwebel, Offizierſtellvertreter, Ober
feuerwerker, Feuerwerker, Unterzahlmeiſter, Unter-
inſpekteren, und ſonſtige Gehalt empfangende Unter-
offiziere, die ſich ihr Unterzeug ſelbſt zu beſorgen ha-
ben, haben ſich gleichfalls, wie unter a) angegeben
die Notwendigkeit der Anſchaffung von ihrem nächſten
Disziplinarvorgeſetzten beſcheinigen zu laſſen.

c) Die unter a) und b) erwähnte Beſcheinigung des
Disziplinarvorgeſetzten kann unter Verwendung
des Bezugsſcheinvordrucks B durch Ausfüllung
und Stempelung des linken unteren Teils des
Bezugsſcheins erfolgen. Die Ausfertigung der
Bezugsſcheine erfolgt nur durch eine auf Grund
von 8 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni
1916 beſtellte bürgerliche Bezugsſcheins-Ausfertigungs-
ſtelle, wenn die unter a) u. b) erwähnte Beſcheinigung des
Disziplinarvorgeſetzten vorgelegt wird. Sie kann aber
in Abweichung von 812 der Bundesratsverordnung vom
10. Juni 1916 nicht nur durch die Ausfertigungsſtelle
des Wohnorts der Militärperſon, ſondern durch jede
Ausfertigungsſtelle im Deutſchen Reiche erfolgen in
dieſem Falle hat die ausfertigende Stelle der Aus-
fertigungsſtelle des Wohnorts Mitteilung von der
Ausfertigung des Bezugsſcheins zu machen.
Poſtkartenvordrucke Nr. 125 hierzu können Behörden
von der Reichsbekleidungsſtelle Verwaltungsabteilung
unentgeltlich beziehen. Die Eintragung in die
Perſonalliſte erfolgt nur von der zuſtändigen Aus-
fertigungsbehörde des Wohnorts, die Eintragungen
in die Warenliſte nur von der Behörde, die den Be-
zugsſchein ausgefertigt hat.

d, Jn Fällen, in denen eine Beſcheinigung des Dis-
ziplinarvorgeſetzten nicht rechtzeitig beigebracht werden
kann, z. B. während eines Urlaubes nach dem Wohn-
vrt, gilt der für die Zivilbevölkerung vorgeſchriebene
Weg, d. h. Prüfung und Ausfertigung erfolgt nur
durch die Behörde des Wohnorts nach Prüfung der
Notwendigkeit der Anſchaffung.

e) Militärperſonen im Sinne dieſer Bekanntmachung
ſind auch diejenigen Angehörigen verbündeter Heere,
die ſich aus dienſtlicher Veranlaſſung im Jnlande
aufhalten

2. Für mehrere Militärperſonen vder ganze Truppen-
teile dürfen Bezugsſcheine nicht ausgeſtellt werden. Dies
gilt auch für Liebesgaben.

3. Für Bekleidung, die von den Angehörigen an Ge-
fangene in feindliche Länder geſchickt werden ſoll, iſt durch
Befragen bezw. durch Einforderung einer glaubhaften Ver-
ſicherung des Antragſtellers, von Briefen des Gefangenen
uſw. die erforderliche Unterlage für die Ausſtellung eines
Bezugsſcheines zu beſchaffen t.

s

4. Für in Deutſchland untergebrachte Kriegsgefengene
feindlicher Länder, die dem Unterofſizier- beziehentlich Ge
meinenſtand angehören, ſind Bezugsſcheine nicht auszu-
ſtellen. Für kriegsgefangene Offiziere und Beamte im
Offiziersrang können zwar Bezugsſcheine durch die nach 88
12 und 18 der Bundesratsverordnung vom 10. Jnni 19164
für den Bezirk des Gefangenenlagers beſtellte zuſtändige
Bezugsſcheins-Ausfertigungsſtelle ausgefertigt werden, je-
doch nur dann, wenn die unbedingte Notwendigkeit der
Beſchaffung durch den Kommandanten des Gefangenenlagers
beſcheinigt iſt.

5. Militäruniformen, Uniformbeſatz, Militärausrüſtungs-
gegenſtände und Wickelgamaſchen unterliegen nach 8 2 Nr.
19 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Bezugs-
ſcheine vom 31. Oktober 1916 nicht der Bezugsſcheinpflicht.

6. Kantinen innerhalb des deutſchen Reichs, ſowohl ver-
pachtete wie die von den Truppen ſelbſt bewirtſchafteten,
ſind den Beſtimmungen der Bundesratsverordnung vom
10. Juni 1916 unterworfen und dürfen bezugsſcheinpſiichtige
Waren nur gegen Bezugsſchein veräußern

s 11.

Ausfertigung des Bezugsſcheines in dringlichen
Fällen.

Nicht nur die zuſtändige Ausfertigungsbehörde des
Wohnorts des Antragſtellers, ſondern jede Ausfertigungs-
behörde im Deutſchen Reiche iſt zur Ausfertigung eines
Bezugsſcheines ermächtigt in folgenden Fällen plötzlichen
dringenden Bedarfs, falls die rechtzeitige Beſchaffung eines
Bezugsſcheines bei der Behörde des Wohnortes nicht mehr
möglich iſt:

a) bei plötzlicher Erkrankung oder bei plötzlichem Witter-
ungswechſel im Falle beſtehender Krankheit, wenn
durch ein ärztliches Zeugnis nachgewieſen wird, daß
die Geſundung bei Nichterhalt des gewünſchten Ge-
genſtandes gefährdet iſt;

b) bei Verluſt oder Beſchädigung eines Bekleigungs-
ſtückes, die den weiteren Verbrauch ausſchließt, wenn
ein ſofortiger Erſatz erforderlich, aber nicht vorhanden
iſt;

c) bei Todesfällen bezüglich der Trauer- und Toten-
kleidung und Sargausſtatttung. Die Vorausſetzung unter
b und c ſind glaubhaft darzutun. Jn allen dieſen Fällen
darf nur das unbedingt Notwendigſte zubewilligt werden.

Die ausfertigende Behörde hat an die zuſtändige Aus
fertigungsbehörde des Wohnortes Mitteilung von der Aus
fertigung des Bezugsſcheines zu machen. Poſtkartenvor-
drucke Nr. 125 hierzu können die Kommunalverbände von
der Reichsbekleidungsſtelle Verwaltungsabteilung unentgelt-
lich beziehen. Die Eintragung in die Perſonalliſte erfolgt
nur von der zuſtäneigen Ausfertignungsbehörde des Wohn-
ortes, die Eintragung in die Warenliſte nur von der Be
hörde des Auffenthaltsortes, die den Bezugsſchein ausge

fertigt hat. S8
des Bezugsſcheines für deutſche
Schiffer und Flößer.

Den deutſchen See und Binnenſchiffern und Flößern
können die zuſtändigen Ansfertigungsbehörden des Wohn-
ortes auf Antrag eine Perſonalkarte ausſtellen, die mit
Datum der Ausſtellung und Stempel zu verſehen iſt. Ge
gen Vorlegung dieſer Perſonalkarte iſt jede Ausfertiguns-
behörde im Deutſchen Reiche ermächtigt, Bezugsſcheine für
den Jnhaber und deſſen mitfahrende Angehörigen auszu-
ſtellen. Dieſe Ausſtellung iſt auf der Perſonalkarte zu
vermerken.

Die ausfertigende Behörde hat an die zuſtändige
Ausfertigungsbehörde des Wohnortes Mitteilung von der
Ausfertigung des Bezugſcheines zwecks Eintragung in der
dort zu führenden Perſonalliſte zu machen. Poſtkartenvor-
drucke Nr. 125 hierzu können die Kommunalverbände von der
Reichsbekleidungsſtelle Verwaltungsabteilung unentgeltlich
beziehen. Die Eintragung in die Warenliſte erfolgt nur
von der Behörde, die den Bezugsſcheins ausgefertigt hat.

Die erſtmalig ausgeſtellte Perſonalkarte hat Nr. 1 zu
tragen. Iſt ſie voll ausgefüllt, kann der Jnhaber gegen
Vorlegung bei der zuſtändigen Ausfertigungsbehörde ſei-
nes Wohnorts eine weitere Perſonalkarte beantragen, die

die Nr. 2 erhält 2e. sDer Antragſteller hat die ſämtlichen ihm ausgehän-
digten Perſonalkarten ſorgfältig aufzubewahren und ſie bei
jedem Antrag auf Ausfertigung eines Bezugsſcheins zur
Prüfung vorzulegen.

Ausfertigung

8 13.

Militäriſche Beſchlagnahmen und Veräußerungs
beſchränkungen.

Die von den Militärbefehlshabern veröffentlichten Be-
ſchlagnahme Veräußerungsbeſchränkungen werden durch die
Beſtimmungen der Reichsbekleidungsſtelle nicht berührt.

S 14.
Strafbeſtimmungen.

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen und
Verbote in 8 7 Abſatz 3 Satz 2 und 8 9 Abſatz 2 Satz dieſer
Bekanntmachung unterliegen der Strafandrohung des 8 20
Nummer 1 der Bundesratsverorönung vom 10. Juni 1916;
auch kann die zuſtändige Behörde nach 8 15 dieſer Bundes-
ratsverordnung die betreffenden Betriebe ſchließen beziehent-
lich die Fortſetzung des betreffenden Wandergewerbes

unterſagen. eF 15.
Ausnahmebewilligung.

Zu der für die 88 10 bis 12 dieſer Bekanntmachung
erforderlichen Ausnehmebewilligung von 8 12 der Bundes
ratsverordnung vom 10. Juni 1916 iſt die Reichsbekleidungs-
ſtelle durch Verfügung des Reichskanzlers vom 19. Oktober
1916 ermächtigt worden. s 16

Jnkrafttreten.
Die Beſtimmung in 8 10 Ziffer 10 tritt am 1. Dezem-

ber 1916 in Krafi. Bis dahin kann die Ausfertigung der
Bezugsſcheine für Militärperſonen ſowohl nach dieſer Be
ſtimmung wie nach der bisherigen Beſtimmung des 8 8 der
aufgehobenen Bekanntmachung der Reichsbekleidungsſtelle
vom 3. Juli 1916 erfolgen.Die übrigen Beſtimmungen der vorſtehenden Bekannt-
machung treten ſofort in Kraft.

Bexlin, den 31. Oktober 1916.
Reichsbekleidungsſtelle

Geheimer Rat Dr. Beutler
Reichskommiſſar für bürgerliche Kleidung.
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